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Um eS leicht erkennbar zu machen, ob eine Entscheidung vom 
Kgl. Ober-Tribunal oder vom Kgl. Ober-AppellationSgerichte auöge- 
gangen sei, sind bei den von dem letzteren erlasienen Erkenntnissen und 
Beschlüssen die Ueberschriften sowohl als die an die Spitze gestellten 
Rechtssätze mit lateinischen Schriftzeichen gesetzt worden. In ähn
licher Weise sind bei den vom Kgl. Ober-Tribunal (in Frankfurter 
Sachen) ausgegangenen Entscheidungen, die auf das Strafverfahren 
bezüglichen RechtSsätze mit lateinischen, die Ueberschriften dagegen 
mit deutschen Schriftzeichen gedruckt. Demgemäß deutet der Gebrauch 
der ersteren bei allen prozessualischen Grundsätzen daraufhin, daß 
diese dem durch die Strasprozeß-Ordnung v. 25. Juni 1867 geregelten 
Verfahren angehören.



Gewerbe. - Selbstständigkeit. - Künstlerische Leistung.
Derjenige, welcher künstlerische rc. Leistungen, 

bei welchen ein höheres Kunst-Interesse nicht ob
waltet, außerhalb seines Wohnorts, ohne Begrün
dung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vor
gängige Bestellung feilbietet, bedarf dazu keines Ge- 
werbe-LegitimationSscheineS, wenn er dazu von dem 
konzefstonirten Unternehmer eines stehenden Gewerbes 
für eine längere Zeit in der Weife vertragsmäßig 
engagirt ist, daß er dafür nicht den Ertrag der 
Schaustellung (ganz oder theilweise), sondern einen 
festen Lohn erhält.
B. Gew..Ordn. v. 21. Juni 1869 § 32. 41. 55. 59. 147 Nr. 1. 
— Contra: ein Rescr. des Min. d. Inn. n. d. Fin. v. 16. Okt. 1871, 
nach welchem „fremde, d. h. nicht ortSangehörige Schauspieler, Sänger, 
Musiker rc. auch dann eines Legitimationsscheins bedürfen sollen, wenn 
sie aus Grund eines Engagements mit dem Unternehmer eines stehen
den Gewerbes in dessen Lokal und für deffen Rechnung vorüber

gehend sich produziren."
Erk. <Z. n.) v. 2. Jan. 1873 e. Andersen & Lindenberg (326

II. Cr. v. 1872).
Der als Theater-Unternehmer tu E. konzessionirte Gasthofsbesttzer 

F. hatte die E. A. aus Stockholm und die M. L. aus Altona durch 
schriftlichen Kontrakt für mehrere Monate gegen festen Monatslohn 
als „Liedersängerinnen" engagirt, damit sie für seine Rechnung auf* 
treten sollten. Da sie hierzu für ihre Person einen Legitimationsschein 
nicht erlangt hatten, wurden sie unter der Beschuldigung: „ — vor
übergehend, ohne Begründung eines stehenden Gewerbes, ohne polizei
liche Erlaubniß und ohne Legitimationsschein mit Umgehung der 
Steuer-Gesetze Gesang-Vorträge öffentlich gehalten zu haben" vor das 
(Rh.) PG. gestellt, aber in beiden Instanzen freigesprochen, weil sie



ihre Leistungen nicht selbstständig und für ihre eigne Person, nicht! 

im Umherziehen oder vorübergehend dargeboten hätten, vielmehr ledig
lich als Gehülfen des konzessionirten F. (Gew.-Ordn. § 41) thätig 
gewesen seien. — Hiergegen ergriff der Ob.-Prokurator aus den 
Wunsch der Kgl. Regierung der Kass.-RekurS, weil die Leistungen der 
Beschuldigten kein höheres Kunst-Interesse darböten: wenn auch beide 
in E. polizeilich angemeldet seien, dort ein Unterkommen besäßen und 
Klassen- sowie Gewerbesteuer zahlten, so hätten sie sich doch dort nicht ge
werblich niedergelassen, d. h. kein stehendes Gewerbe begründet; nur ein 
solches könne von der Verpflichtung einen Legitimation«- und Gewerbe
schein zu lösen entbinden. — Gleichzeitig sprach der OPr. seine per- 
sönliche Ansicht dahin aus, daß die angefochtene Entscheidung aus 
richtigen Gründen beruhe.

Verwerfung deö Rekurses. Das OTr. erwog:
daß die im zweiten Titel der Gew.-Ordn. v. 21. Juni 

1869 über den Gewerbebetrieb im Umherziehen enthaltenen 
Vorschriften nur auf einen selbstständigen Gewerbebetrieb 
dieser Art Anwendung finden: §§ 14. 55. 62. 1. o.;

daß diese Selbstständigkeit durch daS Zusammentreffen 
der beiden Kriterien bedingt ist, daß das Gewerbe von der 
betreffenden Person unter eigener Verantwortlichkeit und 
für eigene Rechnung betrieben wird;

daß dieselbe daher in den Fällen ausgeschloffen ist, in 
welchen nicht demjenigen, welcher daS Gewerbe thatsächlich 
ausübt, sondern einem Anderen in Folge eines zwischen 
Beiden bestehenden Rechtsverhältnisses das Recht auf den 
durch die gewerblichen Leistungen als Aequivalent derselben 
erzielten Vermögensvortheil zusteht;

daß nun im vorliegenden Falle thatsächlich feststeht, daß 
die Kassationsverklagten von dem Schauspiel-Unternehmer 
F. auf die Dauer von mehreren Monaten als Sängerinnen 
engagirt sind, und für ihre Leistungen nicht etwa den Er
trag der Schaustellungen ganz oder theilweise erhalten, 
sondern für dieselben einen bestimmten monatlichen Lohn 
von dem F. beziehen;

daß nach Vorstehendem die Kaffationsverklagten ihr 
Gewerbe in E. zwar ohne Begründung einer gewerblichen



Niederlassung daselbst, aber nicht selbstständig betrieben 
haben, vielmehr nur als Gehülfinnen des F. anzusehen sind; 

daß der Letztere sein Gewerbe als Schauspiel-Unter
nehmer als stehendes Gewerbe und nicht im Umherziehen 
betreibt, mithin das Recht besitzt, Gehülfen zu halten: § 41 
der Gewerbe-Ordn., auch selbst also weder legitimations- 
noch gewerbSscheinspflichtig ist, und mithin die Frage, ob 
bei einem im Umherziehen betriebenen Gewerbe die Ge
hülfen eines Legitimationsscheins oder eines Gewerbescheins 
bedürfen, nicht in Betracht kommt.

Antr. d. GStA.: gleich!. [38.-3.]

1. Ober - Tribunal. - Vernichtung. - RechtSgruudsatz, 
maßgebend.

2. Stempelpapier, falsches. - Gebrauch. - DoluS.
3. Ober-Tribunal. - Zurückverweisung. - Befassung.

1. Nur der einem vernichtenden Ober-Tribu
nals-Erkenntnisse zum Grunde liegende Rechtsgrund
satz, nicht die zur Begründung desselben hinzugefügten 
weiteren Rechtsausführungen, sind für den neube
faßten Jnstanzrichter maßgebend.

Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 118 [n. 3].
2. Der Thatbestand des „wissentlichen Ge

brauchs falschen Stempelpapierö" ist nicht durch 
einen weitergehenden Dolus, z. B. durch eine son
stige rechtswidrige oder gewinnsüchtige Absicht bedingt.

StGB. § 275 Nr. 1 [n. 2].
3. Hat das OTr. ein Erkenntniß vernichtet, 

und die Sache an ein Jnstanzgericht zurückverwiesen, 
weil es in Betreff eines Thatbestandsmoments noch 
auf nähere thatsächliche Ermittelungen ankomme, so 
ist daS neubefaßte Gericht in seiner Beurtheilung 
nicht auf dieses letztere Moment beschränkt, sondern 
(mit der Maßgabe des eit. Art. 118.) mit der ganzen 
Sache befaßt; es darf daher die übrigen Momente



des Thatbestandes nicht, als bereits durch die frü^- 
heren Entscheidungen festgestellt, seinem Erkenntnisse 
zum Grunde legen.

G«s. v. 3. Mai 1852 Art. 118 [n. 3aJ.
Erk. (3.11.) v. 2. Jan. 1873 c. Rothenberg (314. il. Or. v. 1872).

R. hatte als Spiellartenhändler eine Anzahl falsch gestempelter 
Kartenspiele verlaust und war deshalb mit der StempelhinterziehungS- 
strafe belegt worden. Dagegen hatte ihn das AG. zu St. am 15. 
Sept. 1871 von der Anklage des „wissentlichen Gebrauchs falschen 
Stempelpapiers" (Pr. StGB. § 253, D. StGB. § 275 Nr. 1) frei- 
gesprochen, weil der Verkauf falsch gestempelter Karten nicht als „Ge
brauch" im Sinne der cit. Gesetze anzusehen sei. Diese Rechtsan
schauung war vom OTr. mißbilligt, demgemäß das gedachte Erkennt
niß durch Urtheil v. 2. Febr. 1872 (RdOTr. 13. S. 115) vernich
tet und die Sache an daö Kammergericht verwiesen worden, weil „eS 
noch aus nähere Ermittelungen darüber ankomme, wie viele Spiele 
R., von welchen er wußte, daß sie mit unechtem Stempel versehen 
sein, verkauft habe." — Bei der demgemäß folgenden neuen Ver
handlung ging das Kammergericht von der Annahme aus: ihm fei 
durch das vernichtende OTr.'S Erkenntniß v. 2. Febr. 1872 nur die 
Prüfung Vorbehalten, „wie viele" Spiele R. „verkauft habe"; im 
Uebrigen sei die thatsächliche Feststellung deS AG.'s zu St., nach welcher 
„die in Beschlag genommenen Kartenspiele, betreffs deren R. der 
Stempelhiuterziehung rechtskräftig schuldig befunden worden, mit einem 
unechten Stempel versehen gewesen seien", — auch für die gegen
wärtige Instanz maßgebend; dem stehe § 14. der Vdn. v. 3. Ian. 
1849 nicht entgegen, da, wie das OTr. in einem Z. (I, 649) v. 
29. Apr. 1858 (cit. in Oppenh. Strafverf. § 14. n. 44) anerkenne, 
nicht jede Hauptverhandlung eine Beweisaufnahme voraussetze.*)

Die von R. gegen das verurtheilende Erkenntniß ergriffene NB. 
rügte Verletzung des Art. 118 deö Ges. v. 3. Mai 1852 und des 
§ 275 Nr. 1 des StGB.'S: das vernichtende OTr.'s-Erkenutniß er
wäge ausdrücklich, daß „das Gebrauchmachen von nnechtem Stempel
papier durch Veräußerung die Täuschung des Käufers vorauösetze, 
weil diese rechtswidrige Absicht und diese Täuschung die allgemeinen

*) Ein derartiger Fall ist möglich, z. B. wenn ein schwnrgericht- 
licheS Erkenntniß unter Ausrechthaltung deS Geschwornenjprnchö ver
nichtet worden ist: aus der cit. Entscheidung des OTr.'s ist dagegen 
nicht zu folgern, daß eine derartige Trennung unbeschränkt, insbeson
dere, daß sie in einem Falle wie der vorliegende, statthaft sei.



Erfordernisse jeder Urkundenfälschung (§ 267) seien, unter welche auch 
das Vergehen des § 275 falle" (vgl. RdOTr. 13. S. 118. a. E.); 
dieser Ausführung habe das Kammergericht nach cit. Art. 118 Rech

nung tragen und feststellen müssen, ob und welche der Abnehmer des 
R. über die Echtheit der Stempel stch im Irrthum befunden hätten; 
eö habe aber dieser Pflicht in keiner Weise genügt. — In der münd
lichen Verhandlung vor dem OTr. machte der Vertheidiger außer
dem noch geltend: durch die im vernichtenden Erkenntnlffe vom 
2. Febr. 1872 ausgesprochene Hinverweisuug sei das Kammergericht 
mit der ganzen Sache befaßt worden; es habe also — unter Wahrung 
deö Rechtsgrundsatzes, auf welchen sich die Vernichtung stützte, — den 
Thatbestand selbstständig beurtheilen und demnach alle Begriffsmerk- 
male seststellen müssen; eS sei weder verpflichtet noch befugt gewesen, 
die im vernichteten Erkenntnisse deS AG.'S zu St. getroffene Fest
stellung als (theilweise) maßgebend und bindend — somit ohne eigene 
Prüsung — zu adoptiren. —

Zurückweisung. DaS OTr. erachtete den letzten Angriff an 
sich für begründet, aber deshalb für nicht durchgreifend, weil er nicht 
zeit- und sormgerecht geltend gemacht sei. — Gründe:

[1.] Das K. OTr. hat der Vernichtung des früher 
ergangenen AppellationSerkenntnisseS v. rc. lediglich den 
Rechtsgrundsatz zu Grunde gelegt, daß bei dem im § 271 
Nr. 1 deS StGB.'S vorgeschriebenen Thatbestände die 
Veräußerung gefälschten StempelpapierS, — im konkreten 
Falle: mit unechtem Stempel versehener Spielkarten — 
unter den Begriff des Gebrauchmachens falle. Von 
diesem RechtSgrundsatze selbst unabhängig ist die von dem 
Kgl. OTr. hinzugefügte nähere Begründung, daß „jede 
Verwendung des betreffenden Gegenstandes zu irgend einem 
Zwecke ein Gebrauchmachen involvire, und daß der 
Zweck des Handelnden bei dem Verkaufe mit falschem 
Stempelabdruck versehener Karten, wie in anderen Fällen 
der Urkundenfälschung, auf eine in rechtswidriger Absicht 
vorgenommene Täuschung hinauslaufe", da sich diese Be
gründung über die Grenzen des aufgestellten, von 
dem [früheren] App.-Richter verkannten RechtSsatzeS 
hinaus auf die anderweitigen Erfordernisse des 
im § 275 a. a. O. vorgesehenen Thatbestandes



erstreckt. Der App.-Richter war mithin in der Feststellung 
dieses Thatbestandes nicht beschränkt, soweit er nur den von 
dem Kgl. OTr. aufgestellten und der Vernichtung zu Grunde 
gelegten Rechtsgrundsatz als maßgebend anerkannte und be
folgte. Das letztere ist geschehen und ein Verstoß gegen 
Art. 118. a. a. O. mithin nicht begangen.

[2.] Ebensowenig hat der App.-Richter die §§ 275 des 
D. StGB.'S, (8 253 des Pr. StGB.'S) verletzt. Die 
in dem § 275 a. a. O. zusammengestellten Fälle der Fäl
schung bestimmter Werthzeichen, wie Stempelpapier, Stem
pelmarken pp. bilden einen vom Gesetze besonders charakte- 
risirten selbstständigen Thatbestand, welcher zwar mit 
Rücksicht auf die Verwandtschaft derselben mit der Urkun
denfälschung vor dem D. StGB, in einem Abschnitte mit 
dem letztgedachten Delicte abgehandelt wird, eine Ergänzung 
aus den Vorschriften über die eigentliche Urkundenfälschung 
aber nicht zuläßt.

Dies geht daraus hervor, daß für die Fälschung der 
im § 275 ausschließlich aufgeführten Gegenstände, — welche 
nicht unter den Begriff der Urkunde, (§ 267 ff. a. a. O.) 
subsumirt werden — ein besonderer, überall nur mit Ge
fängnißstrafe bedrohter Vergehens-Thatbestand festgesetzt und 
dabei der für denselben erforderliche DoluS ausdrücklich nur 
an die Anfertigung jener Werthzeichen in der Absicht, sie 
als echt, oder zu einem höheren als dem wirklichen Werthe 
zu verwenden, beziehungsweise an den wissentlichen Ge
brauch derselben geknüpft ist, ohne für die Strafbarkeit ein 
anderes unterscheidendes Requisit, insbesondere eine sonstige 
rechtswidrige oder gewinnsüchtige Absicht aufzustellen, wie 
eine solche für den Thatbestand der einfachen, beziehungs
weise schweren Urkundenfälchung gefordert wird (§§ 267. 
268. 270 a. a. O.). — Danach genügt für das Vergehen 
auS § 275 a. a. SD., § 253 des Pr. StGB.'S, die 
Feststellnng der Merkmale nach den Worten des Ge
setzes.

[3.] Gegen den Imploranten war durch Erkenntniß



des Kgl. AG.'S zu St. v. 15. Sept. 1871 festgestellt wor
den, „daß er in der Zeit von Anfang 1864 bis zum Früh
jahr 1868 vermöge verschiedener selbstständiger Handlungen 
als Händler mit Spielkarten, 547 Spiele Whistkarten, 
welche, wie ihm bekannt, ungestempelt waren, in einzelnen 
Quantitäten in Gewahrsam gehabt habe." Hieraus ergab 
sich die Verurtheilung des Angeklagten wegen wiederholter 
Kartenstempel-Steuerdefraudation ans, §§ 12. 14. 21. des 
Ges. vom 23. Dezember 1867, beziehungsweise §§ 32. 34. 
des Ges. vom 16. Juni 1838.

Dagegen wurde in dem gedachten Erkenntnisse an 
der vorrichterlichen negativen Feststellung festgehalten, daß 
der Angeklagte nicht auch von falschem Stempelpapier 
wissentlich Gebrauch gemacht habe. Denn wenngleich sein 
Wissen von der Unechtheit der Stempelabdrücke und die 
Veräußerung der falsch gestempelten Karten für feststehend 
angenommen wurde, so wurde doch in dem Acte der 
Veräußerung ein Gebrauchmachen im Sinne des 
§ 253 des Pr. und § 275 des D. StGB.'s nicht 
gefunden.

Bei dieser Sachlage, insbesondere weil es danach noch 
auf thatsächliche Ermittlungen darüber ankam, wie viel 
Spiele Karten Angeklagter, von denen er wußte, daß sie 
mit einem unechten Stempel versehen waren, verkauft habe, 
erkannte das Kgl. OTr., bei Vernichtung des App.-Erkennt- 
nisseS, nicht in der Sache selbst, sondern verwies die Sache 
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung in die 
zweite Instanz. Nunmehr lag sonach die von dem Kgl. 
AG. zu St. in dem Erkenntnisse v. 15. Dezember 1871 
getroffene Feststellung: „daß der Angeklagte bestimmte Spiele 
Whistkarten, welche, wie ihm bekannt, umgestempelt waren, 
in Gewahrsam gehabt habe", aus welcher die rechtskräftig 
gewordene Verurtheilung des Angeklagten wegen Karten
stempel-Steuerdefraudation hervorgegangen war, gänzlich 
außerhalb der Grenzen der Befassung des gegenwärtigen 
Appellations-Richters. Derselbe hatte vielmehr nur die



Frage: ob der Angeklagte sich des im § 275 Nr. 1. D. 
StGB.'s (§ 253 Pr. StGB.'s), gedachten Vergehens 
schuldig gemacht, und ob der Thatbestand dieses Ver
gehens vorliege, zu seiner Prüfung und Feststellung zu 
ziehen, die letztere aber, — soweit er nicht durch den von 
dem Kgl. OTr. der Vernichtung zum Grunde gelegten 
Rechtsgrundsatz gebunden war, — selbstständig und unab
hängig von der früheren appellationsrichterlichen Feststellung 
in Betreff des Vergehens der Kartenstempel-Steuerdefrau- 
dation zu treffen.

Insofern ist eö allerdings nicht gerechtfertigt, wenn 
der App.-Richter die frühere in Betreff eines anderen 
Vergehens getroffene appellationsrichterliche Feststellung, 
insoweit, als mittelst derselben bereits festgestellt war, daß 
die von dem Angeklagten veräußerten 597 Spiele Whist
karten mit einem unechten Stempel versehen waren, auch 
in Betreff des jetzt festzustellenden Thatbestandes für maß
gebend erachtet hat. Indessen ist diese in dem angefoch
tenen Erkenntnisse niedergelegte Auffassung Seitens der 
Nichtigkeits-Beschwerde nicht besonders angefochten, son
dern erst bei der mündlichen Verhandlung vor dem Kgl. 
OTr. von dem Vertheidiger des Angeklagten gerügt worden. 
Nach Vorschrift des Art. 111. des Ges. vom 3. Mai 1852, 
wonach im Falle eines prozessualischen Angriffes mindestens 
die Thatsachen, welche der Beschwerde zum Grunde liegen, 
in der Nichtigkeits-Beschwerde hervorgehoben werden müssen 
— was vorliegend nicht geschehen ist — konnte der gedachte 
verspätete Angriff in der Nichtigkeitsinstanz nicht berück
sichtigt werden.

Antr. d. GStA.: gleicht. [37.-3.]

Strafantrag. - Unteilbarkeit.
Die Strafverfolgung faller bei einer Uebelthat 

Beteiligten^ ist statthaft, sollte der Verletzte den 
erforderlichen Strafantrag auch nur gegen Einen



derselben gerichtet haben. Der Verfolgte kann aus 
jener Theilung des Antrags keinen Einwand gegen 
die Verfolgung herleiten.

StGB. § 63 [n. 1].

Erk. (3. H.) v. 2. Ja». 1873 <-. Stange (329. n. Cr. v. 1872).
[44.-3.]

Gerichtsstand. - Kollision. - Prävention.
1. Sind mehrere Gerichtsstände begründet, so 

bedarf es der Hinverweisung der Sache von dem 
eine« Gerichte an das andere nur dann und nur in
soweit, als jenes bereits mit derselben befaßt war.

2. Die Befassung eines auswärtigen (nicht 
Preußischen) Gerichts mit einer Sache, begründet 
nicht eine, ev. durch ein höheres Gericht zu beseiti
gende, Prävention.

3. Skrutinial - Anträge, welche ein Staatsan
walt bei einem ihm fremden Gerichte stellt, begrün
den keine Prävention.
Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 4 [n. 2. 3. 3b. 4.]. Vgl. RdOTr. 9.

S. 479; 13. S. 671.

Beschl. (11.) v. 2. Jan. 1873 °. Wagner (5. B. il. Cr.).
Nachdem gegen W- (Preuße) bei der KG.'s-Kommission zu St. 

wegen eines Betrugs die Vor-Untersuchung eingeleitet worden war, 
wurde derselbe im Bezirke des KG.'s zu Q. wegen eines anderen 
Vergehens verhaftet, und ergab es sich, daß derselbe auch noch — 
theils in Preußen, theils in anderen Bundesstaaten — mehrerer an
derer Vergehen sich schuldig gemacht habe. DaS ÄG. zu Q. stellt dem
zufolge bei dem OTr. den Antrag: es möge mit Rücksicht auf die ob
waltende Konnexität die Hinverweisung aller jener Sachen an das 
gedachte Gericht (zu Q.) aussprechen. Das OTr. erachtete die Ver- 
bindung aller jener Untersuchungen vor dem KG. zu Q. für durch
aus zweckmäßig, sprach aber die Hinverweisung vor dieses nur in 
Betreff der oben erwähnten, bei der KG.-Kommifsion zu St. bereits 
anhängigen Sache aus, indem eS in Betreff aller übrigen eine solche 
für unnöthig erklärte, weil wegen keiner derselben bei einem andern 
Preußischen Gerichte eine Prävention begründet sei. Dasielbe erwog 
in dieser Beziehung:



daß es einer Verweisung der in andern GerichtS- 
sprengeln verübten Strafthaten vor das Kgl. KG. zu Q. 
nur insoweit bedarf, als bereits ein anderes zuständige- 
Gericht mit der betreffenden Untersuchung befaßt ist: Art. 4. 
a. a. O.;

daß danach die von W. außerhalb Preußen verübten 
Strafthaten zu einem Eingreifen des Kgl. OTr.'S keine 
Veranlassung darbieten, weil die die Zuständigkeit der Ge
richte regelnden Vorschriften des Ges.'S v. 3. Mai 1852 
Art. 2 ff. sich nur auf Preußische Gerichte beziehen, und 
weil, soweit die Untersuchung wegen einer in einem Bundes
staate verübten Strafthat von einem Gerichte dieses BundeS- 
staatS bereits eingeleitet wäre, nach dem Ges. v. 22. Juni 
1869 § 35 (RrichsGBl. S. 313) die Eröffnung einer 
Untersuchung wegen derselben That in einem andern Bun
desstaate nicht mehr zulässig sein würde, insofern nicht die 
Verpflichtung zur Auslieferung des Angeschuldigten durch 
den § 24 a. a. £>. ausgeschlossen wird;

daß dagegen hinsichtlich des am rc. zum Nachtheil deS 
rc. R. verübten Betrugs, die Kreisg.-Kommission zu St. durch 
einen auf vorläufige Ermittelungen gerichteten Antrag be
faßt und dadurch die Prävention des gedachten Gerichts 
begründet worden ist;

daß diesem Anträge zwar bereits eine Requisition des
selben StaaatSanwalts an das Kgl. KG. zu Q. v. rc. vor
ansgegangen war, welche die verantwortliche Vernehmung 
des rc. W. znm Gegenstände hatte; daß aber diese — an 
ein fremdes Gericht ergangene — Requisition nicht als ein 
„Antrag" des StA.'S im Sinne des Art. 4. deS Ges.'S v. 
3. Mai 1852 aufgefaßt werden kann, da dieser, eine — 
wenigstens theilweise — Befassung herbeiführende Antrag 
nur von dem bei dem betreffenden Gerichte fungirenden und 
nicht von dem Anwälte eines fremden Bezirks auSgehen 
muß; vergl. Beschluß Pl. v. 10. Spt. 1868 sRSOTr. 9. 
S. 479];

daß es somit einer Verweisung durch das gemeinsame



Obergericht bedarf, um in Betreff des erwähnten Straf- 
falleS die zu Gunsten der Kgl. KG.'s-Kommission zu St. 
begründete Prävention unwirksam zu machen.

Antr. d. GStA.: gleichl. [37.-3.]

Haussuchung. - Polizeidiener.
Ein Polizeiviener ist zur selbstständigen Vornahme 

einer Haussuchung nicht befugt, sollten auch die Voraus
setzungen vorliegcn, unter welchen ein Beamter bei 
Nachtzeit in eine fremde Wohnung eindringen darf. 
Ges. z. Schutz d. Pers. Freih. v. 12. Febr. 1850 § 11. 7. 8.10. 12. 

Erk. (B. 11.) v. 2. Jan. 1873 c. Wildemann (213. II. Cr. v. 1872).
W. hatte sich dem Polizeidiener K. gewaltthLtig widersetzt, al« 

dieser bei ihm nach einem angeblich im Jagdfrevel erlegten Rehe Han«, 
suchung hielt. Die Jnstanzrichter straften au« § 113 de« StGB.'«: 
K. habe sich in der rechtmäßigen Ausübung seine« Amte« befunden, 
weil „Gefahr im Verzüge obgewaltet habe und eine Verdunkelung de« 
Thatbestandes zu besorgen gewesen sei" (Ges. v. 12. Febr. 1850 § 12 
Nr. 3 und § 10). Vernichtung und Zurückverweisung der Sache 
an ein andere« AG. Gründe:

Im vorliegenden Falle hat sich die Thätigkeit des 
Beamten — wie nach dem von den Vorderichtern festge
stellten Sachverhältniß angenommen werden muß — nicht 
auf die Vornahme von Ermittelungen und vorbereitenden 
Sicherheitsmaßregeln beschränkt, zu welchen er in seiner 
Eigenschaft als Exekutiv-Polizeibeamter unzweifelhaft berech
tigt gewesen wäre, sondern sie ist vielmehr dahin gegangen, 
in Folge der ihm gewordenen Anzeige von der Verübung 
eines Jagdvergehens Seitens des Angeklagten den Thatbe
stand zu konstatiren, das in der Wohnung des letzteren be
findliche, bei der unerlaubten Ausübung der Jagd erlegte 
Reh in Beschlag zu nehmen und zu diesem Behufe eine 
Haussuchung bei dem Imploranten vorzunehmen.

Es waltet darüber kein Zweifel ob, daß zu der Zeit, 
als Implorant der Thätigkeit des Beamten mit Gewalt 
entgegentrat, derselbe sich bereits in der Wohnung des



Imploranten befand und im Begriffe war, die Thür eine- 
in der letzteren belegenen Kellers zum Zwecke der Nach- 
fuchung zu eröffnen. Nach § 7 des Gef.'S v. 12. Februar 
1850 darf in eine Wohnung wider den Willen des 
Inhabers Niemand eindringen. Nach § 11. o. a. O. dürfen 
Haussuchungen nur in den Fällen und nach den Formen 
des Gesetzes unter Mitwirkung des Richters oder der ge
richtlichen Polizei und wo diese nicht eingeführt ist, der 
Polizei-Kommissarien, oder der Kommunal- oder OrtS- 
polizeibehörde geschehen. Der Polizeidiener K. war 
mithin in dem gegebenen Falle in die Wohnung deS Im
ploranten einzudringe» und daselbst selbstständig eine 
Haussuchung yorzunehmen, nicht berechtigt und hat sich so
nach, wenn er eS that, nicht in der rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes befunden. — Die im § 12 Nr. 3. a. a. O. 
für den Fall einer zu befürchtenden Verdunkelung des 
Thatbestandes gemachte Ausnahme bezieht sich nach dem 
unzweideutigen Inhalte des Gesetzes lediglich auf das in 
§§ 8. 12. a. a. O. enthaltene Verbot, in eine Woh
nung bei Nachtzeit einzudringen, nicht aber auf die 
anderweitigen Voraussetzungen deS § 11. a. a. O., insbe
sondere also nicht auf die daselbst als wesentliches Erforder
niß einer gesetzmäßigen Haussuchung vorgeschriebene Mit
wirkung der Ortspolizeibehörde. Die Bezugnahme 
auf § 12 Nr. 3. a. a. O. war daher nur geeignet, in Vor
aussetzung einer in gesetzmäßiger Weise bewirkten Haus
suchung das dabei beobachtete Verfahren insoweit zu recht
fertigen, als die Haussuchung bei Nachtzeit vorgenommen 
war, nicht aber die rechtmäßige Handlungsweise deS 
Beamten, welcher ohne Mitwirkung der Ortspolizeibehörden 
eingeschritten war, zu erweisen. Eben so wenig zutreffend 
erscheint es, wenn von den Instanzrichtern zur Rechtferti
gung deS Verfahrens des Polizeibeamten auf § 10 a. a. O. 
verwiesen wird. Denn diese Vorschrift bezieht sich eben
falls nur auf die Bedingungen, unter welchen das Ein
dringen des die Festnahme einer Person bezweckenden Be-



amten in eine Wohnung ausnahmsweise auch bei Nacht zu
lässig erscheint, nicht aber auf die gesetzlichen Voraussetzun
gen, von welchen die Vornahme einer Haussuchung über
haupt abhängig gemacht ist.

Antr. d. GStA.: gleicht. [37.-3.]

Holzdiebstahl. - Geldstrafe. - Substituirte Freiheitsstrafe.
An die Stelle einer wegen „Holzdiebstahls" 

verfügten, nicht beizutreibenden Geldstrafe tritt in 
allen Fällen Gefängniß, nicht Haft.
HdGes. v. 2. Juni 1852 § 12. Vgl. RdOTr. 9. S. 204; 13. ©.609; 

StGB. § 28. [n. 5 a].
Erk. lZ. I.) v- 3. Jan. 1873 e. Bialluch (954. I. Cr. v. 1872).

Zurückweisung der NB. de« OSlA.'s — Gründe:
Das Pr. StGB, unterschied die im § 14. verordnete 

Gefängnißstrafe von der nur bei Uebertretungen eintreten
den im § 334 vorgesehenen polizeilichen Gefängnißstrafe. 
Der charakteristische Unterschied beider Strafarten bestand 
darin, daß bei der ersteren die Verurtheilten in der Ge
fangenenanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen 
angemessene Weise beschäftigt werden konnten, während die 
letztere, den Fall des § 341 ausgenommen, in einfacher 
Freiheitsentziehung bestand. Ein Arbeitszwang wurde bei 
der polizeilichen Gefängnißstrafe durch das spätere Gesetz v. 
11. April 1854 (§ 7) nur insofern zugelassen, als Ge
fangene, welche sich nicht auf eigene Kosten verpflegen konn
ten, zur Arbeit außerhalb der Anstalt angehalten werden 
durften. Dieselbe Unterscheidung statuirt das D. StGB, 
in den §§ 16 und 18. Es giebt nur der polizeilichen Ge
fängnißstrafe den Namen Haft, und macht die Beschäftigung 
außerhalb der Anstalt (§ 16) von der Zustimmung des 
Gefangenen abhängig.

Der Ansicht deS OStA.'S, daß bei einem einfachen, 
nach den §§ 3. bis 15. des Ges. v. 2. Juni 1852 zu 
ahndenden Holzdiebstahle der principaliter zu erkennenden



Geldstrafe nur Hast, nicht Gefängnißstrafe, nach gegenwär
tiger Lage der Gesetzgebung substituirt werden dürfe, kann 
nicht belgepflichtet werden.

Der § 12 des gedachten Gesetzes bestimmt, daß an 
die Stelle einer Geldbuße, welche wegen Unvermögens des 
Verurtheilten und des etwa für haftbar Erklärten nicht 
beigetrieben werden könne, Gefängnißstrafe nach Maßgabe 
der Bestimmungen im § 14 des (Pr.) StGB.'s treten solle. 
Diese ausdrückliche Bezugnahme auf den § 14 a. a. O. 
läßt darüber keinen Zweifel, daß unter der zu substituiren- 
den Freiheitsstrafe die dort bezeichnete mit facultativem 
Arbeitszwange verbundene Gefängnißstrafe, nicht die in ein
facher Freiheitsentziehung bestehende polizeiliche Gefängniß
strafe deS § 334 verstanden sein kann. Der weitere In
halt des Gesetzes beweist überdies, daß sich dasselbe deS 
materiellen Unterschiedes beider Strafarten vollkommen be
wußt gewesen ist, da eS im Gegensatz zu § 12 in den 
Fällen der §§ 44 und 45 ausdrücklich polizeiliche Ge
fängnißstrafe an Stelle der zunächst zu erkennenden Geldstrafe 
im Unvermögensfalle anordnet. Auch die Fassung des § 13, 
welcher es zuläßt, daß der Verurtheilte statt der im § 12 
vorgesehenen Gefängnißstrafe während der für dieselbe be
stimmten Dauer, auch ohne in einer Gefangenanstalt ein
geschlossen zu werden, zu Arbeiten, welche seinen Fähig
keiten und Verhältnissen angemessen sind, angehalten werde, 
läßt erkennen, daß ein gleicher Arbeitszwang auch innerhalb 
der Anstalt für zulässig erachtet worden ist. Die Art der 
zu substituirenden Gefängnißstrafe ist also im § 12 wie bei 
Vergehen nach § 14 des Pr. StGB.'s bestimmt, während 
die Dauer derselben bei der Strafverhängung wenigstens 
zum Theil aus den Vorschriften über die Uebertretungen 
(§ 335) entnommen worden ist. Hierbei ist eine Beschrän
kung auf den Fall, wenn die zu verhängende Geldstrafe den 
Betrag von fünfzig Thalern nnd die zu substltuirende Ge- 
^ängnißstrafe die Dauer von sechs Wochen übersteigt, im



§ 12 nicht ausgesprochen, auch nach den Motiven des 
Gesetzes nicht beabsichtigt.

Nach den §§ 4 bis 7 des HDGes.'S v. 7. Juni 1821 
mußte für den Fall, daß der Holzdieb zur Erlegung der 
Geldstrafe unvermögend war, auf Gefängnißstrafe oder 
Forstarbeit erkannt werden. Zwischen beiden Strafarten 
hatte der Waldeigenthiimer zu wählen. Die AKO. v. 28. 
April 1834 gestattete dem Letzteren, auch andere den Kräf
ten deS Holzfrevlers angemessene Arbeiten zu wählen, und 
ließ für den Fall, daß der'Waldeigenthümer auf dieses Recht 
verzichtete, auch die Heranziehung deS Defraudanten zu 
Arbeiten im Interesse der öffentlichen Verwaltung zu. Es 
erwiesen sich aber die Mittel, die Leistung der anferlegten 
Arbeiten zu erzwingen, als unzureichend, so daß das Prin
zip, den Sträfling durch Exekution zur Arbeit anznhalten, 
aufgegeben werden mußte und durch Minist.-Rescr. v. 27. 
August 1841 (JMBl. S. 282.) bestimmt wurde, daß gegen 
renitente Forstfrevler sofort die Gefängnißstrafe vollstreckt 
werden sollte.

Das neue Gesetz v. 2. Juni 1852 hob daher die Be
stimmung des alten, wonach der Richter auf Gefängnißstrafe 
oder Forstarbeit nach der Wahl des Waldeigenthü
mer s zu erkennen hatte, auf, substituirte der Geldbuße im 
§ 12 nur die Gefängnißstrafe und legte es im § 13 in 
die Hand der vollstreckenden Behörde, ob sie statt der 
Gefängnißstrafe die Arbeit ohne Haft eintreten lassen wolle. 
Bei dieser Aenderung wurde der Gesetzgeber, wie in den 
Motiven zum § 12 ausdrücklich ausgesprochen ist, durch die 
Erwägung geleitet:

„daß jetzt nach § 14 deS Strafgesetzbuchs die zur Gesängniß- 
strafe Berurtheilten im Gefäugniß in einer ihren Fähig
keiten und VerhSltuissen angemesseneii Weise beschäftigt roer
ben könnten und daß die Holzdiebe unzweifelhaft die Arbeit 
im freien Zustande der Arbeit im Gefängniß vorziehen 
würden".

Die Absicht des Gesetzes ging also ausgesprochener
maßen dahin, bei dem einfachen Holzdiebstahle in allen 
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Fällen beim Unvermögen deS Verurtheilten zur Erlegung 
der Geldstrafe den Arbeitszwang eintreten zu lassen, sei eS 
im Gefängniß oder außerhalb desselben. Diese Vorschriften 
sind durch daS D. StGB, nicht geändert. Nach § 2 des 
Einf.-Ges.'S v. 31. Mai 1870 sind die besonderen Vor
schriften über den Holzdiebstahl in Kraft geblieben und 
nach § 3 ibid. treten, soweit in den letzteren auf straf
rechtliche Bestimmungen, welche durch das D. StGB, außer 
Kraft gesetzt sind, verwiesen wird, die entsprechenden Vor
schriften deS letzteren an die Stelle der ersteren. Der § 12 
des Ges.'S v. 2. Juni 1852 muß also jetzt so interpretirt 
werden, als wenn der § 16 des D. StGB.'S, welcher 
dem allegirten § 14 des Preußischen entspricht, darin aus
drücklich in Bezug genommen wäre, und die NB. scheitert 
somit an einer positiven Vorschrift, welche die Substituirung 
der Gefängnißstrafe anstatt der Haft verordnet. Der § 6 
deö Einf.-Ges.'S steht nicht entgegen, weil die Strafart deS 
§ 14 des Pr. StGB.'S auch in dem Deutschen recipirt ist. 
Wäre die Ansicht des OStA.'s richtig, so würden die Holz- 
frevler auch nicht zur Forst- oder Gemeindearbeit angehalten 
werden können, weil der § 6 Abs. 2 des Einf.-Ges.'S v. 
31. Mai 1870 dies nur anstatt der Gefängnißstrafe, nicht 
anstatt der Haft für zulässig erklärt. Der § 28 des D. 
StGB.'S endlich, nach welchem eine nicht beizutreibende 
Geldstrafe, wenn sie wegen einer Uebertretung erkannt ist, 
in Haft nmzuwandeln ist, kommt nicht zur Anwendung, weil 
er auf die durch besondere Strafgesetze geregelten Materien 
überhaupt nur insoweit anwendbar ist, als diese nicht ab
weichende Bestimmungen enthalten, und weil er außerdem 
eine Uebertretung im Sinne des § 1 vorauSsetzt, wäh
rend der einfache Holzdiebstahl, eben weil er nicht blos mit 
Haft bedroht ist, resp, mit der Haft gleichkommenden poli
zeilichen Gefängnißstrafe deS Pr. StGB.'S bedroht war, 
als eine solche Uebertretung nicht angesehen werden kann, 
wenn auch hinsichtlich der Kompetenz und des Verfahrens 
nach § 24 deö Ges.'S v. 2. Juni 1852 die bezüglich der



Übertretungen bestehenden Vorschriften zur Anwendung 
kommen.

Antr. de» GStA.: gleicht. [43.-8.]

Nichtigkeitsbeschwerde. - Rechtfertigung. - Bezugnahme.
Eine Nichtigkeitsbeschwerde kann nicht durch die 

bloße Bezugnahme auf die „Anführungen der Ap- 
pellationSrechtfertigungsschrift" gerechtfertigt werden. 
Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 111 [n. 2]. Vgl. RdOTr. 7. S. 546. 

Beschl. (I.) v. 3. Jan. 1873 c. Rawicki (3. I. Cr.) [28.-9.]

Kosten. - Rechtsmittel des Staatsanwalts.
Die Kosten eines vom Staatsanwalt gegen ein 

verurtheilendes Erkenntniß ergriffenen aber zurück
gewiesenen Rechtsmittels treffen nicht den (verur- 
theilten) Angeklagten, sind vielmehr niederzuschlagen.

Vdn. v. 3. San. 1849 § 179 [n. 3a].
Erk. (8. I.) v. 3. Jan. 1873 c. Splitt '882.1. Cr. v. ^1872)^

Berufung. - Rechtfertigung. - Befassung des höhere 
Richters.

Durch die Berufung wird der Richter zwei
ter Instanz mit der ganzen angefochtenen Ent
scheidung, soweit sie dem Appellanten nachthei
lig ist, befasst, insoweit nicht aus der Angabe 
der Beschwerdepunkte ein Anderes erhellt. Um 
letzteres anzunehmen genügt es nicht, wenn die 
Beschwerdepunkte sich lediglich auf eine von meh
reren ausgesprochenen VeruTheilungen bezogen.

StPO § 374.
Erk. (Z.) v. 4. Jan. 1873 c. Mannel (OAG. II., 139).

M. in erster Instanz wegen Ruhestörung und einer (damit realiter 
koukurrirenden) Äörpcrverlt'tzuug vernrtheilt, hatte „gegen dieses Er
kenntniß" die Berufung ergriffen, in feiner Rechtserttgungsschrift aber 

2*



nur in Beziehung aus den die Körperverletzung betreffenden Theil 
der Entscheidung Beschwerden vorgebracht. In der Hauptverhandlung 
zweiter Instanz beantragte er sodann a»ch in Betreff der Ruhestörung 
gänzliche Freisprechung. Das Berufungsgericht erachtete indessen ein 
Eingehen auf diesen Theil der erstrichterlichen Entscheidung nicht mehr 
für statthaft, weil derselbe durch keine (rechtzeitige) Beschwerde ange
fochten und somit rechtskräftig geworden sei. — Vernichtung. Gründe:

Nach § 374 der StPO, bedarf es bei der Anmeldung 
der Berufung keiner besonderen Angabe der Beschwerden 
und eS gilt auch ohne eine solche als Gegenstand der Be
schwerde der ganze dem Appellanten nachtheilige Inhalt des 
angefochtenen Urtheils, sofern nicht aus der etwa erfolgten 
Angabe der Beschwerdepunkte ein Anderes erhellt. Letzteres 
liegt aber hier nicht vor; auch hat der Angeklagte seine 
Berufung rücksichtlich des einen Theils des ersten Erkennt
nisses in Gemäßheit des § 369 nicht zurückgenommen. Daß 
die Rechtfertigung der Berufung nur die Verurtheilung 
wegen Körperverletzung als Gegenstand der Beschwerde be
zeichnet und behandelt, von der Verurtheilung wegen Ruhe
störung aber schweigt, kann weder als eine Beschränkung, 
noch als eine Zurücknahme der Berufung in Bezug auf die 
Verurtheilung wegen Ruhestörung angesehen werden. Denn 
die Rechtfertigung ist für die Berufung und ihren Umfang 
nicht wesentlich und kann ohne Beeinträchtigung der Beru
fung gegen den ganzen Inhalt des ersten Erkenntnisses nach 
§ 376 ganz unterbleiben oder sich in der Ausführung be
schränken. Im vorliegenden Fall hatte der Berufungs- 
richter um so weniger Veranlassung, die Prüfung des ersten 
Erkenntnisses auch rücksichtlich der Verurtheilung des An
geklagten wegen Ruhestörung abznlehnen, als der Angeklagte 
in der Rechtfertigungsschrift selbst ganz allgemein die Auf
hebung deS angefochtenen Erkenntnisses und seine Frei
sprechung beantragt und in der mündlichen Verhandlung 
erklärt hatte, daß seine Berufung auch gegen die Verurthei
lung wegen Ruhestörung gerichtet sei und durch die Recht
fertigung nicht habe beschränkt sein sollen.

Antr. d. GHtA.: gleich!. [65.-6 ]
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Gerichtsstand. - Beauftragung eines andern.
Aus blossen Zweckmässigkeitsgründen kann 

ein an sich nicht zuständiges Gericht nicht mit 
einer Untersuchung und Entscheidung beauftragt 
werden.

StPO § 41 Nr. 1. Vgl. RdOTr. 11. S. 168.
Beseht, v. 9. Jan. 1873 e. Möller. [66.-6.]

Untersuchungshaft, polizeiliche. - Anrechnung.
Eine zum Zweck der Strafverfolgung vor 

dem gerichtlichen Verfahren in s Werk gesetzte 
polizeiliche Untersuchungshaft kann auf die er
kannte Strafe angerechnet werden.

SlGü. § 60 [n. 12]. Vgl. Stengl. Zeitschr. 2. S. 23.
Erk. (Z.) v. 4. Jan. 1873 c. Nordmann (OAG. II., 142. v. 1872).

Die NB. des OStA.'S rügte eö als eine Verletzung des § 60 
deö StGB.'s, daß das app.-gerichtliche Erkenntniß (abgedr. in Siengl. 
Zeitschr. 2. S. 23.) dem verurtheilten N. die, aus Veranlassung deS 
betr. Straffalles, aber vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens 
erlittene, polizeiliche Untersuchungshaft aus die erkannte Strafe an
gerechnet habe: die Frage ob eine Haft als „Untersuchungshaft" zu 
qnalifiziren, sei wesentlich prozessualischer Natur, und daher — bis 
zum Erlasse einer R.-StPO. — nach den Landesstrafprozeßgesetzen zu 
entscheiden; nach der StPO. v. 1867 müsse hier der gerichtliche Haft
befehl (1. c. § 108) maßgebend jein, und somit der Ausdruck „Unter* 
suchuugShaft" ans die gerichtlich verhängte Haft beschränkt werden, 
zumal § 60, als Ausnahme von der Regel, welche die vollständige 
Vollstreckung der verwirkten Strafen erheische, strikte zu interpretiren 
sei. Dabei war auf die Li'otive zum eit. § 60 (II. Entw. § 58.) 
verwiesen.

Zurü ckweisung. Gründe:

Es ist nicht abzusehen, weshalb für die Frage: welche 
aus Beranlassung der Strafverfolgung stattgehabte Art der 
Freiheitsberaubung der Gesetzgeber von der verwirkten Strafe 
in Abzug gebracht wissen wolle, die prozessualischen For
men, in welchen eine solche Maßregel verhängt worden, von 
Bedeutung sein sollen, und es würde, wenn insbesondere



der Erlaß des gerichtlichen Haftbefehls das entscheidende 
Merkmal abzugeben hätte, die Konsequenz zu dem wider
sinnigen Resultate führen, daß auch eine vom Gericht, 
aber gesetzwidrig, ohne Beobachtung dieser Form, verhängte 
Haft nicht in Betracht käme, also der dem Angeklagten zur 
Beschwerde gereichende Verstoß noch die Folge hätte, ihn 
um die Wohlthat des Gesetzes zu bringen. Die von dem 
Beschwerdeführer herangezogenen Fälle der §§ 176 Abs. 3. 
und 177 Abs. 3 des StGB.'S, in welchen die Form eines 
bestimmten Aktes den Ausschlag giebt, in Ermangelung einer 
deshalbigen allgemeinen Regulirung also auf die Landesge
setze zurückgegangen werden muß, können nicht entfernt dem 
vorliegenden zur Seite gestellt werden. Ist aber der innere 
Charakter des anzurechnenden Uebels entscheidend, so kann 
aus den Worten des Gesetzes die Begränzung nur darin 
gefunden werden, daß:

1. eine eigentliche Haft, — Einsperrung in einem Ge
fängnisse, nicht etwa bloße Detention an einem andern Orte 
z. B. in der eigenen Wohnung, und einem Wachtlokale rc. —, 
und zwar

2. zum Zweck und während der Untersuchung, also 
nicht etwa bloß zum Schutze rc. (siehe § 127 der StPO.) 
stattgefunden haben muß. Unter Untersuchung aber ist nach 
dem Sprachgebrauche nicht bloß das Verfahren des Richters, 
sondern jede sonstige von den dazu berufenen Organen des 
Staats ausgehende Prozedur zur Strafverfolgung zu verstehen 
und die Gleichheit der Beschwerung des Angeklagten, je 
nachdem die Haft während deö gerichtlichen Verfahrens oder 
in einem sonstigen Stadium der Strafverfolgung eintritt, 
schließt die Annahme aus, daß der Gesetzgeber unabsichtlich 
einen zu allgemeinen Ausdruck gewählt habe, der nach dem 
Verhältnisse der Bestimmung zu anderen Gesetzesvorschriften 
einer einschränkenden Erklärung unterliege. Für diese Aus
legung des § 60 cit. geben dann auch die Motive des 
StGB.'s eine Bestätigung, indem daraus hervorgeht, daß 
man bei der danach angestrebten Aufnahme eines in fast



allen neueren Gesetzgebungen enthaltenen Grundsatzes die 
verschiedenartige Bezeichnung der nach den Gesetzen der ein
zelnen Länder in Betracht kommenden Freiheitsentziehung 
vor Augen gehabt hat, jede Andeutung einer Absicht, dem 
Ausdrucke „Untersuchungshaft" die engere Bedeutung der im 
gerichtlichen Verfahren stattfindenden Haft unterzulegen, aber 
fehlt und deshalb unterstellt werden muß, daß durch diesen Aus
druck die verschiedenen Bezeichnungen der einzelnen Gesetze 
zusammengefaßt werden sollten und somit der weiteste Sinn 
desselben dem Gesetzesvorschlag zu Grund gelegt worden 
war. Eine Schwierigkeit von Belang für die Erkennung 
des Umfangs der anzurechnenden Haft ist nicht anzuerken
nen und kann es darauf um so weniger ankommen, als der 
§ 60 cit. hierbei dem richterlichen Ermessen Raum ge
geben hat.

Antr. d. GStA.: glelchl. [64.—6.J

Richter. - Unfähigkeit. - Thätigkeit in der frühern 
Instanz.

Zur Mitwirkung als Richter ist nur der
jenige unfähig, welcher an einer früheren „Ur
theilsfällung“, nicht derjenige, welcher an einem 
vorher gegangenen Beschlusse, oder an einer 
durch Vertagung hinfällig gewordenen Verhand
lung Theil genommen halte.
StPO. § 24 No 5. 6. 20. 230. 260. 364. Vgl. BdOTr. 10. 8. 120.

Erk. (Z.) v. 4. Jan. 1873 c. Ossenkopp (OAG. II., 3). [66.-6.]

Verjährung. - Unterbrechung. - Polizeiliche Strafverfü
gung.

Die Verjährung einer Uebertretung wird durch 
den Erlaß einer auf Grund des fPr.j Ges/S v. 
14. Mai 1852 ergangenen polizeilichen Strafver
fügung unterbrochen.



StGB. § 68 [n. 7.]; Ges. v. 14. Mai 1852 Art. 9. ,

Erk. (B. Pl.) v. 4. Jan. 1873 e. Weskamp (370. II. Cr. v. 1872;
1. PL v. 1873).

Der Pol.-Verwalter zu D. hatte gegen W. wegen einer im No
vember 1871 begangenen Uebertretung durch Berfügung vom 10. Jan. 
1872 eine Geldstrafe festgesetzt. Ans den von W. rechtzeitig gestellten 
Antrag auf gerichtliche Enticheidung verfügte der Pol.-Richter am 16. 
Febr. 1872 die Vorladung zur Sitzung und sprach sodann in der 
letztem die Verurtheilung aus. Der Nekursrichter sprach dagegen frei: 
zwar erklärte auch er eö für erwiesen, daß sich W. in der Zeit v. 
10. bis zum 30. Nov. der betr. Uebertretung schuldig gemacht habe, 
dagegen erachtete er die Strafverfolgung für verjährt, weil nicht fest* 
flehe, daß die erste in der Sache ergangene richterliche Handlung (die 
eit. Verfügung v. 16. Febr. 1872) innerhalb der dreimonatlichen 
Verjährungsfrist vorgenommen sei; dagegen sei die polizeiliche Straf
verfügung nach dem, dem § 9 des Ges. v. 14. Mai 1852 derogi- 
renden, § 68 des StGB.'s zur Unterbrechung der Verjährung nicht 
geeignet, weil der Polizeiverwalter nicht als Richter angesehen werden 
könne, wie schon daraus hervorgehe, daß seine Verfügung durch den 
Antrag auf richterliche Entscheidung außer Kraft trete.

Die NB. des OStA.'s suchte auszuführen, daß der eit. § 9 deS 
Ges.'s v. 14. Mai 1852, als eine Abweichung von der zur Zeit seiner 
Ellassung geltenden allgemeinen Vorschrift des § 48 des Pr. StGB.'S 
als eine „besondere Vorschrift" im Sinne des § 2 des Einf.-Ges.'S 
z. D. StGB, auszufassen sei; jedenfalls aber übe der Polizeiverwalter 
auf Grund des cit. Gef.'S v. 14. Mai 1852 eine wesentlich richter
liche Funktion aus.

Bei der Erörterung dieser Sache ward darauf hinverwiesen, daß 
bei der Entwerfung und Berathung deS Ges.'s v. 14. Mai 1852 von 
den verschiedenen Faktoren der Gesetzgebung ein Nachdruck daraus ge
legt worden sei, daß die Thätigkeit des straffestsetzenden Polizei-Ver
walters keine „richterliche" sein solle (vgl. Pr. Verfass, v. 31. Jan. 
1850 Art. 86—90).

Vernichtung. Gründe:

Zwar konnte der Ausführung der NB., daß die Be
stimmung des § 9 des Ges. v. 14. Mai 1852 als eine 
besondere Vorschrift im Sinne des § 2 Absatz 2 des Einf.- 
Ges?s z. StGB, anzusehen sei, nicht beigetreten werden. 
Denn das ganze Gesetz v. 14. Mai 1852 betrifft eine 
Materie, welche Gegenstand des D. StGB?s ist, nämlich 
die Uebertretungen überhaupt. Insbesondere regelte der



§ 9 ebenso allgemein in Ansehung aller Uebertretungen 
die Unterbrechung der Verjährung. Deshalb greift der erste 
Absatz des § 2 des Einf.-Gcs.'s Platz, nicht der zweite, 
welcher nur die besondern Vorschriften des Landesstraf
rechts aufrecht erhält, also wie der Gegensatz zum ersten 
Absatz ergiebt, diejenigen Vorschriften, welche Materien be
treffen, die nicht Gegenstand deS- Strafgesetzbuchs sind. 
Die Behauptung der NB., der § 9 eit. enthalte von der 
allgemeinen Vorschrift des § 339 deS Pr. StGB.'s, daß 
die Verjährung nur durch Handlungen der Staatsanwalt
schaft oder des Richters unterbrochen werde, eine Abwei
chung dahin, daß er in Ansehung aller Uebertretungen der 
Strafverfügung des Polizeiverwalters eine die Verjährung 
unterbrechende Wirkung beilege, ist ohne Einfluß auf die 
hier vorliegende Frage: ob er im Sinne des § 2 des Einf.- 
Ges.'S z. D. StGB, eine besondere Vorschrift enthalte.

Auch der Ansicht konnte nicht beigepflichtet werden, 
daß der § 9 deS Ges.'s v. 14. Mai 1852 der Wirksamkeit 
des § 68 des D. StGB.'s um deswillen nicht unterworfen 
sei, weil derselbe einen Bestandtheil des ganzen Ges.'s v. 
1852 bilde, welches bloß den Charakter eines Prozeßge- 
setzeS habe und deshalb durch den das materielle Landes
strafrecht allein betreffenden § 2 des Eins.-Ges.'s z. D. 
StGB, überhaupt nicht außer Kraft gesetzt worden sei. 
Denn die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung 
sind wie in den früheren Pr. — so auch in dem jetzigen 
D. StGB, als Gegenstand des materiellen Strafrechts be
handelt; sie unterliegen daher auch der Bestimmung deö 
§ 2 Abs. 1 des D. StGB.'s. Unter die Vorschrift des 
zweiten Absatzes des citirten § könnte eine Vorschrift über 
die Verjährung nur dann fallen, wenn sie einen Bestand
theil eines darnach in Kraft verbliebenen Specialgesetzes 
bildete. Hiervon kann aber nach dem bereits oben gegen 
die Deduktion der NB. Ausgeführten, vorliegend nicht die 
Rede sein.

Die bisher erörterten, für die fortdauernde Wirksam-



leit des § 9 des Ges.'s v. 14. Mai 1852 geltend gemachten 
Gesichtspunkte können sonach für die Entscheidung der Sache 
überall nicht als maßgebend betrachtet werden. Die zu 
entscheidende Frage stellt sich vielmehr lediglich dahin: ob 
im Sinne des § 68 des D. StGB.'s die Verjährung der 
Strafverfolgung wegen einer Uebertretung durch eine auf 
Grund des Ges.'S v. 44. Mai 1852 von dem Polizeiver
walter erlassene vorläufige Strafverfügung unterbrochen 
werde. Diese Frage mußte aber bejaht werden.

Die Beantwortung der Frage, wer als Richter im 
Sinne des § 68 deS StGB.'s anznsehen sei, ist nämlich, 
wie auch von der NB. schon angedeutet worden ist, nicht 
davon abhängig, ob ein Beamter den Namen eines Rich
ters führt. Richter im Sinne des gedachten § ist viel
mehr jeder, welchem von der Gesetzgebnng richterliche 
Funktionen zur Ausübung der Strafrechtspflege übertragen 
worden sind. Diese Voraussetzung trifft bei dem Polizei- 
verwalter, welcher auf Grund des Ges.'s v. 14. Mai 1852 
eine vorläufige Strafverfügung erläßt, obschon er an sich 
nur eine Administrativ-Behörde bildet, vollständig zu. Die 
einer Behörde gesetzlich beigelegte Befugniß, das Strafgesetz 
auf einen bestimmten Fall anzuwenden, bildet ihrer Natur 
nach eine richterliche Attributiv», und die Ausübung der
selben muß daher anch grundsätzlich als die Handlung eines 
Richters angesehen werden. Mit einer solchen Attribution 
ist der Polizeiverwalter durch das Ges. v. 14. Mai 1852 
bekleidet, wenn ihm darnach die Befngniß beigelegt ist, gegen 
den einer Uebertretung Beschuldigten die verwirkte Strafe 
durch Verfügung festzusetzen mit der Wirkung, daß in Er
mangelung des in einer bestimmten Frist gestellten Antra
ges auf gerichtliche Entscheidung, die Verfügung vollstreck
bar wird, und grundsätzlich wegen derselben Handlung 
eine fernere Anschuldigung nicht mehr znlässig ist. Unter 
diesen Umständen enthält dann aber anch die Verfügung des 
Polizeiverwalters unverkennbar ihrer Natur nach, den Cha
rakter einer richterlichen Handlung, ja die wesentlichen Ele-



mente einer richterlichen Entscheidung. Zwar soll nach § 6 
dann, wenn der Antrag auf gerichtliche Entscheidung inner
halb der gesetzlichen Frist gestellt wird, die vorläufige Straf
festsetzung außer Kraft treten. Allein durch die Zulässigkeit 
eines solchen Antrages wird die Natur der in der Straf
verfügung liegenden Handlung als der eines Richters, nicht 
aufgehoben. Dies ergiebt sich schon daraus, daß der Straf- 
Verfügung, wie es auch bei dem Mandate des Polizeirichters 
im Sinne der Artikel 120—128 deS Ges. v. Mai 1852 
der Fall ist. jedenfalls die Wirkung verbleibt, daß wie dort 
im Falle des Einspruchs, so hier im Falle der Berufung 
auf richterliche Entscheidung, die Einreichung einer Anklage
schrift und ein vorgängiger Beschluß auf Eröffnung der 
Untersuchung nicht mehr erforderlich ist, mithi.l auch die 
polizeiverwalterliche Verfügung den Eröffnungsbeschluß ver
tritt, der jedenfalls die Handlung eines Richters darstellt.

Die Frage, ob die Berufung auf die gerichtliche Ent
scheidung in der Oekonomie des Ges.'s v. 14. Mai 1852, 
als eigentliches Rechtsmittel anzusehen, kann auf sich be
ruhen. Denn so viel ist jedenfalls unzweifelhaft, daß durch 
das Einschreiten deS Polizeiverwalters die vorläufige Kom
petenz des Letzteren dem Beschuldigten gegenüber begründet 
wird, und die Provokation auf daS richterliche Gehör sich 
nur als eine Ablehnung der Kompetenz zur definitiven 
Entscheidung auffassen läßt, welche der Verfügung des Ver
walters die Bedeutung einer gerichtlichen Handlung nicht 
benimmt.

Auf die verschiedenen Ansichten, welche bei den legis
lativen Erörterungen über den rechtlichen Grund der dem 
Polizeiverwalter gesetzlich beigelegten Slrafbefugniß zur Gel
tung gebracht worden sind, kann es hier nm so weniger 
ankommen, alS sie, in sich divergirend, im Gesetze selbst 
einen entscheidenden Ausdruck nicht gefunden haben.

Anlr. d. EStA.»: Vernichtung. [27.-8.]



Auswanderung. - Vermittlung.
Der Jnstanznchter kann in der brieflichen Be

sorgung einer Schiffskarte für einen Auswanderungs
lustigen, sowie in der Uebermittlung des von einem 
AuswanderungShau]e erhaltenen Schiffskontrakts an 
den Auswanderer, die Vermittlung eines Beförde
rungs-Vertrags mit einem Auswanderer finden.

Ges. v. 7. Mai 1853 § 1. Pgl. RvOTr. 11. 114.
Erk. (Z. I.) v. 8. Jan. 1873 c. Basch (835.1. Cr. v. 1872). [43.-8.]

Sicherheilsboslclhing. - Verfall. - Verfahren.
1. Die Verfallen-Erklärung einer bestellten 

Sicherheit setzt nicht nothwendig ein kontradik
torisches Verfahren voraus, zumal wenn der Be
schuldigte die Flucht, ergrillen hat.

2. Ist ein den Verfall der Sicherheitssumme 
aussprechender Beschluss vernichtet worden, so 
kann in einem erneuerten Verfahren jene Ver
fallenerklärung erfolgen, ohne dass es der noch
maligen Anhörung des Staatsanwalts bedarf, in
sofern der früher gestellte Antrag nicht er
schöpft war.

3. Welchem Gerichte steht die Verfallener
klärung nach Erledigung der Berufungs-Instanz zu?

StPO. § 119. 121.
Beseht, v. 8. Jan. 1873 e. Hinrichs (OAG. II., 145. v. 1872).

H. hatte, nachdem ihm gegen Bestellung einer SicherheitSjumme 
die Befreiung von der Untersuchungshaft gewiihrt worden war, die 
Flucht ergriffen, weshalb er vor der als Berufungsgericht sungirenden 
Strafkammer nicht erschien. Aus den unter Bezugnahme „aus § 119 
der StPO." gestellte» Antrag des Staatsanwalts sprach- demzusolge 
die gedachte Straskammer den Versall der Sicherheitsjumme deshalb 
aus, weil „H auf die Vorladung zur Hanptveihandlung zweiter In
stanz ungehorsam ausgeblieben sei, somit eine Aufsorderung zur persön
lichen Gestellung nicht rechtzeitig befolgt habe zeit. § 119. Nr. 3)." 
Dieser Beschluß ward aber vom OAG- am 28. Sept. 1872 (RdOTr.



13. S. 484.) vernichtet, weil die bloße Vorladung zur Hauptverhand
lung in der Berufungsinstanz noch nicht eine Aufforderung zur per
sönlichen Gestellung darstelle. Gleichzeitig sprach das OAG. ans, daß 
es nicht ausgeschlossen sei, aus einem andern Grunde (z. B. wegen 
der Flucht des H.) den Verfall nochmals auszusprechen. Demzufolge 
erließ die Strafkammer einen neuen Beschluß, durch welchen sie die 
Sicherheitssumme verfallen erklärte, weil die Flucht des H. gerichts
kundig sei. — Auch diesen Beschluß focht H. durch NB. an, weil 
demselben keine kontradiktorische Verhandlung vorhergegangen, und der 
StA. nicht (abermals) mit seinem Anträge gehört sei.

Bei der Verhandlung der Sache vor dem OAG. regte die G en.- 
StaatSanwaltschast die Frage an, ob die als Berufungsgericht 
sungirende Strafkammer nach Erledigung der Berufungsinstanz noch 
befugt gewesen sei, über den Verfall der Sicherheil zu befinden, und 
ob nicht jetzt lediglich daS zur Instruktion der Nichtigkeitsbeschwerde 
gegen daS Urtheil 2. Instanz und demnächst für die Vollstreckung zu
ständige Gericht erster Instanz als dasjenige angesehen werden müsse, 
„bei welchem die Sache anhängig sei" (StPO. § 121 Abs. 2).

Das OAG. hat die NB. zurückgewiesen, indem es erwog: 
daß der Ausspruch, daß die Kaution verwirkt sei, nicht 

nothwendig ein kontradiktorisches Verfahren voraussetzt; und 
es gleichfalls an dem nach § 121 der StPO, erforderlichen 
Anträge des Staatsanwalts nicht mangelt, indem derselbe 
im Termine v. rc. den Antrag, die Sicherheit für verwirkt 
zu erklären, und zwar ohne Beschränkung auf die Bestim
mung in § 119 Abs. 3 der StPO., gestellt hat; durch die 
Aufhebung des blos auf jenen Satz gestützten Verwirkungs
beschlusses sein Antrag, soweit er eine sonstige Begründung 
hat, deshalb nicht konsumirt erscheint; der Umstand aber, 
daß der Angeklagte die Flucht ergriffen hat, von dem Kreis- 
gerichte als gerichtskundig festgestellt ist, und schon aus 
diesem Grunde von einem dem Beschlusse vorhergehenden 
Verhöre des Angeklagten nicht die Rede sein konnte; die 
Bestimmung des § 119 Abs. 1 1. c. sonach richtig an ge
wendet worden, darüber aber, daß dieser Beschluß von der 
Strafkammer und nicht vom Gerichte erster Instanz gefaßt 
worden ist, vom Angeklagten eine Beschwerde nicht erhoben 
wurde. [63.-6.]



[8. Jan. 1873 ] AY

Gewerbesteuerhinterziehung. - Wiederholung.

Der wegen Gewerbesteuerhinterziehung rechts
kräftig Verurtheilte verwirkt die Steuerstrafe aber
mals, wenn er demnächst (in demselben Kalender
jahre) wiederum dasielbe Gewerbe betreibt, ohne es 
zur Besteuerung anzumelden.
Gew.-Steuerges. v. 30. Mai 1820 §§ 19 a. 39b ; StGB. § 74 [n. 11.]. 
Erk. (V. I.) v. 8. Jan. 1873 c. Kuklinski (811. i. Cr. v. 1872).

Obgleich der App.»Richter die erstrichterliche Feststellung, nach 
welcher:

„K. den selbstständigen Betrieb des Schankgewerbes ohne 
die erforderliche polizeiliche Genehmigung in den Monaten 
Nov. u. Dez. 1871 unternommen und fortgesetzt, auch 
dieses an sich steuerpflichtige Gewerbe weder zur Gewerbe
steuer angemeldet noch versteuert hatte,"

aufrecht erhielt, sprach er doch von der Gewerbesteuerstrafe frei, 
weil K. wegen eines im Monat Okt. 1871 stattgehabten (unkonzessto- 
nirten und) unversteuerten Betriebes des Schankgewerbeö bereits 
rechtskräftig vcruitherlt worden sei, und die ihm auferlegte Strafe 
bezahlt habe: da die Gewerbesteuer beim Schankwirthschaftöbetriebe 
nur jährlich fixirt und erhoben werde, so könnten mehrere in demsel- 
ben Jahre verübte Gewerbesteuerhinterziehungen nur einer einmaligen 
Bestrafung unterliegen.

Vernichtung und Bestätigung des (auch die Steuerstrafe, ver
hängenden) Urtheils erster Instanz. Gründe:

Die Normirung der Gewerbesteuer nach einem Jahres
satze schließt nicht aus, daß Jemand der durch die §§ 19 
und 39 des Gew.-Steuerges/ö v. 30. Mai 1820 ihm auf
erlegten Pflicht den Anfang eines steuerpflichtigen Gewerbes 
der Kommunalbehörde auzuzeigen, im Laufe eines und des
selben Jahres wiederholt entgegenhandeln und dadurch meh
rere selbstständig strafbare Gewerbesteuerdefraudationen be
gehen kann, welche alsdann nach § 78 des D. StGB.'s 
sämmtlich mit der vollen gesetzlichen Strafe zu ahnden sind. 
Die Rechtsansicht des App.-Richters würde zu der unhalt
baren Konsequenz führen, daß die Bestrafung wegen einer 
in einem bestimmten Jahre begangenen Gewerbesteuerde- 
sraudation den Uebertreter berechtigen würde, dieses Der-



gehen im Laufe desselben Jahres straffrei zu wiederholen. 
Hat also der Angeklagte im November 1871 ein neues 
selbstständiges Schankgewerbe begonnen, so hatte er auch 
nach den allegirten Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes 
die Pflicht, den Anfang dieses Gewerbes zur Versteuerung 
anznzeigen, und durch die Unterlassung dieser Anzeige hat 
er die gesetzliche Steuerstrafe verwirkt, mag er auch wegen 
einer in demselben Jahre begangenen gleichen Dcfraude 
bereits bestraft sein.

Antr. d. GSiA.: gleichl. 143.—8.]

Nichtigkeitsbeschwerde. - Rechtfertigung. - Zurückweisung. 
Rechtskraft.

Die Verfügung, durch welche der Richter erster In
stanz die Rechtfertigungsschrift einer zeit- und formge
recht angemeldeten Nichtigkeitsbeschwerde, als „ver
spätet^ zurückweist, wird Mangels einer rechtzeitigen 
Beschwerde rechtskräftig, sollte auch die Anmeldung 
gleichzeitig eine Rechtfertigung enthalten, über welche 
vom Ober-Tribunal noch zu erkennen ist.*)

Gel. v. 3. Mai 1852 Alt. 112 [n. 3b).
Erk. <Z. 1.) v. 8. Jan. 1873 e. Paul <784. i. Cr.).

Nachdem P. rechtzeitig und formgerecht NB. angemeldet und 
gleichzeitig gerechtfertigt hatte, ging nachträglich noch eine zweite Recht- 
sertigungsschrist ein. Das Gericht erster Instanz erachtete diese

*) In demselben Sinne hat sich das OTr. auch bereits durch 
ein Z. (I, 140) v. 11. Febr. 1863 c. Nitsch (beil.) und durch einen 
Beschl. (1, 150 B.) v. 15. Nov. 1867 c. John ausgesprochen. Diese 
Auffassung unterliegt indessen erheblichen Bedenken. Nach dem Art. 112 
des Ges. v. 3. Mai 1852 kann daS Erst-Inslanz-Eericht „die Nich
tigkeitsbeschwerde" durch Verfügung znrückweisen, wenn bei der 
Anmeldung oder Rechtfertigung die Fristen oder Formen nicht beob
achtet sind. Es soll dieses zur Vereinfachung der Sache dienen, damit 
daS OTr. sich mit einer offenbar erfolglosen NB. gar nicht zu be
fassen habe. Ist aber das Rechtsmittel rechtzeitig und sormgerecht



Schrift für verspätet und wies dieselbe durch Verfügung zurück, 
sandte aber demnächst die Akten zur Entscheidung über die rechtzeitig 
angebrachten Beschwerden an das OTr. Dieses hat sich in seiner Ent
scheidung auch ans die letzteren beschränkt, und hinsichtlich der in der 
zweiten Schrist vorgebrachten nur erwogen:

„eS müsse bei der durch das KG. ausgesprochenen Zurück
weisung bewenden, da der Angeklagte eine Beschwerde gegen 
die zurückweisende Verfügung rechtzeitig nicht eingelegt habe."

[43.-8.)

Strafantrag. - Unbeteiligter.
Ein gegen einen an der Uebelthat nicht Be

theiligten gerichteter Antrag genügt nicht, um die 
daran Betheiligten zu verfolgen.

StGB. § 63 [n. 2 a].

Erk. (Z. I.) v. 8. Jan. 1873 e. Ziborra & Lorkowski
(858. I. Cr. v. 1872).

A. hatte durch den Einsturz eines Baugerüsts eine Körperver
letzung erlitten und beantragte dieserhalb die Strafverfolgung des 
Gutsadministrators B., weil dieser durch Fahrlässigkeit jenen Ein
sturz k. verursacht habe; später dehnte er diesen Antrag aus die Ar
beiter Z. und L. aus. Der StA. erhob nur gegen die Letzteren An
klage, weil er annahm, daß den B. kein Verschulden treffe. Die Jn- 
stanzrichter stellten aber jenes Verfahren ein, weil der rechtzeitig gegen 
B., als einen bei dem Vergehen Unbetheiligten, gerichtete Antrag ein 
Einschreiten gegen die wirklich Betheiligteu nicht rechtfertige, gegen 
die beiden letzteren aber ein Antrag erst nach dem Ablaufe der Frist 
des § 61 gestellt worden sei. — Die NB. des OStA. sucht auszn- 

eingelegt, so daß es also einer Entscheidung des OTr.'S bedarf, so 
steht eS dem ersten Richter nicht zu, durch eine zurückweisende Ver- 
sügung einen Theil der der Kognition des OTr.'S unterliegenden Pro- 
zedurakte vorweg in einer jenes bindenden Weise zu entscheiden; nur 
daö ganze Rechtsmittel, nicht eine einzelne darauf bezügliche Schrift 
kaun von ihm zurückgewiesen werden. DaS folgt aus der ganz ex
zeptionellen Natur der betr. Befugniß.

Eine sonach durchaus unzuständiger Weise erlassene VersÜgung 
dieser Art dürfte hiernach nicht geeignet sein, rechtskräftig zu wer
den, und den legal hefaßtefl höchsten Richter zu binden-



führe», daß ein gegen einen Unbetheiligten rechtzeitig gestellter Antrag 
genüge, um die Verfolgung des wirklich Betheiligien statthaft zn machen. 
— Zurückweisung. Gründe:

Der § 63 des StGB.'s legt allerdings dem gegen 
einen Betheiligten gerichteten Anträge Wirksamkeit in Be
zug ans sämmtliche Betheiligte bei. Wenn aber, wie im 
vorliegenden Falle festgestellt ist, der Antrag ausschließ
lich gegen eine Person gerichtet gewesen ist, welche gar 
nicht unter Anklage gestellt, demnach als betheiligt im Sinne 
des § 63 1. c. nicht anzusehen ist, so kann diesem Anträge 
keine Wirksamkeit gegenüber dem wirklich Betheiligten bei
gelegt werden.

Antr. d. GStA.: entg. [40 —8.]

App.-Richter. - Abweichende Feststellung. - Zeitangabe.
Der App.-Richter kann ohne neue Beweisauf

nahme von der erstrichterlichen Feststellung in Be
treff der Zeit der Begehung der Uebelthat abweichen, 
sobald diese Zeit nur. für die Beweisfrage und nicht 
für die Anwendung des Strafgesetzes erheblich ist. 
Ges. v. 3. Mai 1852 Act. 101 [n. 17]. Vgl. RdOTr. 7. S. 11;

9. S. 215.
Erk. [Z. II.) v. 9. Jan. 1873 c. Patt & Gen. (1. 11. Cr.).

P. und Gen. der Mißhandlung angeklagt, hatten ein alibi be
hauptet und Beweis darüber angelreten. Der Richter erster Instanz 
erachtete es zwar für erwiesen, daß dieselben am betr. Tage von 
6‘/2 bis 10 Uhr Adendö fortwährend sich an einem andern Orte be
funden hätten, erklärte aber diese Thatsache für die Beweiöfrage für 
unerheblich, da die Mißhandlung „wahrscheinlich kurz vor 6 Uhr" aus
geführt sei. Der App.-Richter erkannte dagegen an, daß die That 
erst kurz nach 7 Uhr begangen sei, hielt aber doch die erstrichterliche 
Feststellung des Thatbestandes ausrecht und den Alibibeweis für miß
lungen, weil die fortwährende Anwesenheit an einem andern Orte 
nicht dargethan sei und — bei der relativen Nähe der verschiedenen 
Oertlichkeiten, — ein Hinverfügen an den Ort der That und eine 
rasche Rückkehr angenommen werden müsse.

Die NB. rügte unzulässige Abweichung von der erstrichterlichen 
Feststellung, weil der App.-Richter sich für die letztere Annahme nicht 
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auf das Ergedniß der neuen Beweisaufnahme stütze. — Zurück
weisung. Gründe:

Die thatsächliche Feststellung deS ersten Richters, welche 
der App.-Richter nach dem cit. Art. 101 seiner Entscheidung 
zuni Grunde legen muß, sofern nicht eine neue Beweisauf
nahme 2C. eine abweichende thatsächliche Feststellung be
gründet, begreift nur diejenigen Thatsachen in sich, welche 
in Gemäßheit deS Art. 31 Abs. 1 1. c. im Urtheile 1. In
stanz hervorgehoben und für erwiesen oder nicht erwiesen 
erklärt werden müssen, mithin nur die zu den wesentlichen 
Merkmalen des betreffenden Straffalles gehörenden That
sachen, während in Bezug auf außerwesentliche Merkmale 
und überhaupt in Bezug auf alle Thatsachen, deren Fest
stellung nur zur Begründung des Vorhandenseins der we
sentlichen Merkmale des Straffalles dient, auch ohne zu
vorige neue Beweisaufnahme eine von der erstrichterlichen 
abweichende Feststellung Seitens des App.-Richterö zulässig 
erscheint. Nun gehört aber im vorliegenden Falle der Um
stand, ob die That um 6 oder 7 Uhr Abends verübt wor
den, keineswegs zu den wesentlichen Merkmalen des That
bestandes, sondern bildet nur ein Indicium für die Frage, 
ob die Angeklagten die That überhaupt begangen haben, 
und ist auch nur in diesem Sinne vom I. Richter behan
delt worden; nach dem eben Ausgesührten setzt daher der 
Art. 101 einer abweichenden Beurtheilung dieses Umstan
des durch den App.-Richter kein rechtliches Hinderniß ent
gegen.

Alitr. d. GStA.: gleicht. [44.-3.]

Betrug. - Bermögensbeschlidigung. - Vertragsabschluß.
In der vertragsmäßigen Uebernahme einer Ver

bindlichkeit kann eine den Thatbestand des Betrugs 
erfüllende Vermögensbeschädigung gefunden werden.

StGB. § 263 [n. 24].
Erk. <Z. II ) v. 9. Jan. 1873 c. Stoß (44. i. Cr.j.

St. hatte dem H. eine Quantität Hopfen verkauft, welche auf



der Außenseite von weit besserer Qualität war, als im Innern. Hierin 
sanden die Jnstanzrichter einen Betrug. In 2. Instanz hatte St. 
eingewendet: er sei im Civilprozesse mit seiner gegen H. auf Zahlung 
des Kaufpreises angehobenen Klage rechtskräftig abgewiesen und schul
dig erklärt worden, gegen Rücknahme des Hopsens das empfangene 
Angeld heranSzngeben: somit habe H. keine Vermögensbeschädigung 
erlitten. Das AG. hatte indessen diesen Einwand für nicht durch
greifend erachtet, weil „die Dermögensbeschädignng vom Ausgange deS 
Prozesses unabhängig sei; sie sei dadurch bewirkt, daß H. durch die 
Uebergabe deS Hopfens zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet ge
wesen, und seine Einwendungen gegen die vertragswidrige Qualität 
der Waare erst im Wege deS Prozesses habe geltend machen müssen." 
NB. — Zurückweisung, weil

„in dieser Anschauung weder eine Verkennung deS Begriffs 
der Vermogensbeschädigung, noch sonst ein Rechtsirrthum 
zu finden sei".

Antr. d. GStA.: gleich!. [38.-3.]

Fahrliissigkeitsvergehen. - Thäter. - Mehrheit.
Mehrere Personen können sich, jeder als selbst

ständiger Thäter, einer und derselben fahrlässigen 
Tövtung schuldig machen; dann ist nicht etwa blos 
derjenige als Thäter anzusehen, durch deffen Hand
lung der Tod unmittelbar herbeigeführt wurde.

StGB. § 59 [n. 22—28). 222 [n. 3 4].
Erk. (3. H.) 8. 9. Jan. 1873 c. Tinnemeyer (23. n. Cr.).
T. hatte in seinem Wohnhause, in einem auch Andern zugänglichen 

Raume, ein scharf geladenes Gewehr stehen laffen; in seiner AbwesSK- 
heit ergriff der Knabe H. dasselbe und erschoß damit den K. Die 
Jnstanzgerichte bestraften sowohl den T. als den H. aus § 222 StGB., 
weil sie „— den Tod des K. durch Fahrlässigkeit verursacht hätten." 
Die NB. des T. rügte Gesetzesverletzung: er sei bei der That des 
H. gar nicht zugegen gewesen, könne somit an derselben auch nicht 
„Theil genommen haben"; die einzige causa efficiens des herbeige- 
führten Todes des K. sei der von H. allein abgefenerte Schuß ge
wesen, somit könne jener Tod nicht durch ihn [£.] mit veranlaßt sein. 
— Zurückweisung. Gründe:

Daß der Knabe H. von den Instanzrichtern als der
jenige anerkannt ist, welcher dem rc. K. unmittelbar den



Schuß zufügte, an welchem er gestorben ist, schließt es keines 
wegs aus, daß dem Angekl. T., wenn er auch bei der fahr
lässigen Handlungsweise des H. nicht anwesend war, und 
um dieselbe nicht wußte, der Tod des K. nicht ebenfalls 
als ein durch seine Fahrlässigkeit herbeigeführter strafrecht
lich zugerechnet werden könne. Einer fahrlässigen Tödtung 
derselben Person können sich unbedenklich mehrere Personen 
durch selbstständige, von einander völlig unabhängige Hand
lungen schuldig machen. Daß nur derjenige ex § 222 ge
straft werden könne, dessen Handlungsweise den Tod un
mittelbar zur Folge gehabt hat, bestimmt das Gesetz nicht. 
Es setzt nur einen ursachlichen Zusammenhang zwischen der 
die Fahrlässigkeit enthaltenden Handlung und dem eingetre- 
tenen Tode voraus, überläßt es also der Einsicht des Rich
ters nach den Umständen des einzelnen Falles zu entschei
den, inwiefern er in der fahrlässigen Handlungsweise eines 
Menschen die alleinige, oder in den konkurrirenden fahrlässi
gen Handlungen mehrerer Menschen die miteinander wir

kenden Ursachen des herbeigeführten Unglücksfalles erkennen 
zu müssen glaubt.

Antr. d. GSlA.: gleichl. [32.-3.]

Branntwcinsteuer-Defraude. - Anzahl. - Vermuthung.
Hat ein Branntlveinbrenner während eines 

längeren Zeitraumes wiederholt Branntweinsteuer- 
defrauden durch unangemeldete Einmaischungen ver
übt, so hat der Richter die Zahl dieser Defrauden- 
fälle nach dem Ergebnisse der Beweiserhebung fest
zustellen; die Vermuthung, nach welcher bei der 
eigenmächtigen Benutzung eines amtlich außer Ge
brauch gesetzten Gesäßes auf jeden dritten Tag eine 
Einmaischung angenommen wird, greift hier nicht Platz. 
Steuer - Ordn. v. 8. Febr. 1819 § 66. 67; Vdn. v. 1. Dez. 1820 

§ 11.
Erk. <Z. II.) v. 9. Jan. 1873 c. Tönnies (30. n. Cr.\



Der Brennereibesitzer T. hatle nach der Fesistellnng der Instanz- 
richter:

in der Zeit v. 1864 bis Mitte 1869 wiederholt durch 
verschiedene selbstständige Handlungen zum Zwecke gewerbs
mäßiger Erzeugung von Branntwein ans mehlhaltigen Sub
stanzen eine Einmaischung vorgenommen, durch eine jede 
Branntwein erzeugt und solche in keinem Falle der Steuer
behörde angezeigt, auch Steuer davon nicht entrichtet, — 
und zwar mit der Absicht der Verkürzung der Steuer." 

Das AG. hatte außerdem auf Grund einer neuen hierüber ver
anlaßten Beweisaufnahme festgestellt, daß T. jene Handlung alle zwei 
Wochen einmal vorgenommen habe; hiernach hatte es die Zahl der 
Desraudensälle und die demzufolge zu verhängende Strafe berechnet. 

Hierin fand die NB. des Prov.-Steuer-Direktors eine Verletzung 
der §§ 66 und 67 der St.-Ordn. v. 8. Febr. 1819 und des § 11 
des Negul. v. 1. Dez. 1820: nach § 66 Abs. 3 müsse in den Fällen, 
wo ein nicht an gezeigtes Geräth zum Brennen benutzt sei, die 
dadurch begangene Defraudation noch besonders nach den Bestimmun
gen der §§ 61. 62. 63. und 67 bestraft werden; an die Stelle dieses 
§ 67 sei demnächst § 11 Abs. 5 des Regul. v. 1. Dez. 1820 getreten, 
nach welchem da, wo ein von der Steuerbehörde außer Gebrauch 
gesetztes Maischgesäß benutzt sei, die Berechnung der Gefälle und 
der Desraudationsstrafe in der Art geschehen solle, daß auf jeden drit
ten Tag von da ab, wo der Verschluß stattfand, bis zur Entdeckung 
eine Einmaischung angenommen werde"; die Vorschrift des § 66 
ergebe nun, daß in dem dort vorgesehenen Falle die Bestrafung der 
Defraudationen unbedingt nach Maßgabe des § 67 (jetzt des cit. § 11) 
erfolgen, daß also auch hier auf jeden Tag der Zeit, in welcher die betr. 
VerfahrungSwelse beobachtet worden, eine Einmaischung angenommen 
werde, ohne daß hierbei auch die speziellen Voraussetzungen des cit. § 11 
vorznliegen brauchten; jene Berechnuugsweise müsse sonach auch hier 
(ohne Rücksicht auf daö entgegenstehende Resultat der stattgehabten Be
weisaufnahme) Platz greifen, wo nicht amtlich außer Gebrauch gesetzte, 
sondern gar nicht angemeldete Gefässe benutzt worden seien.

Zurückweisung. Gründe:

Der § 66 der Steuer-Ordn, verweist bei Bestim
mung der Strafe, die beim Gebrauche nicht angezeigter 
Gefäße eintreten soll, allerdings außer auf die §§ 61. 62. 
und 63 auch auf den § 67, welcher in dem ersten Satze 
vorschrieb, daß wenn Destillirgefäße, welche von der Steuer
behörde außer Gebrauch gesetzt worden, eigenmächtig wieder



in Gang gebracht würden, die Berechnung der Gefälle und 
Defraudationsstrafe von der Stunde an geschehen solle, in 
welcher der letzte Verschluß stattfand bis zur Zeit der Ent
deckung; so daß also damals die Defraudation als während 
der ganzen Zeit fortdauernd betrachtet und hiernach die de- 
fraudirte Steuer nach Maßgabe des § 2 der St.-Ordn. 
berechnet wurde. An die Stelle des ersten Satzes des 
§ 67, welcher, wenn man sich an die Worte hält, nur über 
den speciellen Fall des eigenmächtigen in den Gangbringens 
der von der Behörde außer Gebrauch gesetzten Gefäße be
stimmt, trat der § 11 des allegirten Regulativs, welcher 
den Thatbestand, bei dessen Vorhandensein er einzutreten 
habe, ausdrücklich dahin wiederholt:

„wenn Maischgesäße, welche von der Steuerbehörde außer 
Gebrauch gesetzt waren, eigenmächtig zum Einmaischen ge
braucht worden waren,"

und dann die anderweitige Berechnung der defraudirten 
Steuer und Strafe in der von dem Provinzial-Steuer- 
Director auch für den hier vorliegenden Fall des § 66 für 
anwendbar gehaltenen Weise vorschreibt:

„trenn unange;eigte DestillirgefLße — MaischgerLlhe — 
zum Brennen — Einmärschen — benutzt worden sind."

Die Verweisung des § 66 auf den § 67 kann indessen 
allein nicht für ausreichend erachtet werden, die im § 67 
ausgesprochene krnesumtio Juris et de jure, welche augen
scheinlich eine Abweichung von don allgemeinen strafrecht
lichen Grundsätzen enthält und daher eine ausdehnende An
wendung nicht zuläßt, auch in den Fällen des § 66 überall 
zur Anwendung zu bringen, obgleich der § 67 sowohl in 
seiner älteren, als der neueren Gestalt — dem § 11 des 
Regulativs — einen speciell vorgezeichneten abweichenden 
Thatbestand vorgesehen hat, welcher nicht zutrifft, soweit die 
Voraussetzungen des § 67 festgestellt sind. Es kommt dabei 
noch insbesondere in Betracht, daß der § 67 auf den That
bestand des § 66 auch wegen des terminus a quo, von 
welchem an die Einmaischungen auf Grund jener Präsum-



tion berechnet werden sollen — nämlich von der Stunde 
an, wo der letzte Verschluß stattfand, — gar nicht paßt, 
und es jedenfalls als willkührlich bezeichnet werden müßte, 
wenn man irgend einen anderen Termin — etwa von der 
ersten nicht angemeldeten Einmaischung an — substituiren 
wollte. Dann ist aber namentlich auch zu berücksichtigen, 
daß die in dem § 66 enthaltene Verweisung auf den § 67 
sich schon dadurch genügend erklärt und rechtfertigt, daß 
nach dem zweiten Satze des § 67 älterer Fassung die im 
ersten Satze angedrohte Strafe auch dann eintreten soll, 
wenn ein Brenner andere gleichartige Theile der Destillir- 
geräthe statt der außer Gebrauch gesetzten, zur Destillation 
benutzt hat, so daß also in der That der § 67 auch in ge
wissen Fällen zur Anwendung kommen sollte, wo — aber 
immer unter der Voraussetzung eines stattgehabten Außer
gebrauchsetzens — unangezeigte Destillirgefäße zum 
Brennen benutzt worden sind. Die Bezugnahme auf den 
§ 67 kann nicht beweisen, daß in allen Fällen des § 66 
die Strafe danach zu berechnen sei, ebensowenig wie selbst
verständlich aus dem Citate der §§ 62 und 63 gefolgert 
werden kann, daß die dort angedrohte Wiederholungsstrafe 
in jedem Falle des § 66 einzntreten hätte.

Derselben Ansicht ist übrigens auch das Kgl. Finanz- 
Ministerium, wie sich ans dem in der analogen Defrau
dationssache gegen den Kaufmann Waitz unter dem 19. Juli 
1870 erlassenen Strafresolute ergiebt.

Sink. d. GStA.: gleicht. [32 —3.]

App.-Richter. - Beweisantrag. - Verspätung. - Irrthum.

Nichtigkeit tritt ein, wenn der App.-Richter 
irrthümlicher Weise einen Beweisantrag „als ver
spätet" ablehnt, sollte ihn selbst dabei auch kein 
Verschulden treffen. Der Angeklagte kann diese Nich
tigkeit vor dem Ob.-Tribunal geltend machen, wenn



er nicht in der Lage war, jenen Irrthum früher auf
zuklären.
G-s. v. 3. Mai 1852 Art. 101 [n. 48]. Vgl. RdOTr. 12. S. 451. 
Erk. (SB. I.) v. 10. Ja». 1873 c. Fellenberg (778. i. Cr. v. 1872).

F. hatte zur Rechtfertigung seiner Appellation einen Beweiöan- 
trag gestellt, welcher aber vom AG. „als verspätet" zurückgewiesen 
wurde, weil derselbe das Präsentatum vom 21. Mai trug, während 
die dem F. bewilligte Frist mit dem 20. Mai abgelaufen war. Der 
Angeklagte stellte dagegen in der Nichtigkeitsinstanz unter Beweis, daß 
er die betr. Schrift bereits am 20. Mai eingereicht habe. Diesem 
Anträge gab das OTr. Statt; dabei ergab sich, daß jene Schrift am 
20. (dem Pfingstmontage) vor 12 Uhr Mittags in einen im Kreisge- 
richtsgebäude angebrachten Kasten gelegt worden war, welcher die Auf
schrift trug: „Kasten für die an das KG. bestimmten Briefe, welche 
keine Eintragung in das Hypothekenbuch betreffen", und den ferneren 
Vermerk: „Dieser Kasten wird in den Wochentagen Abends nach 
6 Uhr, und Sonntags nach 12 Uhr Mittags nicht mehr geöffnet." — 
Demzufolge hat das OTr. das angefochtene Erkenntniß 2. Instanz 
vernichtet. Gründe:

War auch der 20. Mai 1872 kein Sonntag, so war 
er doch ein in geschäftlicher Beziehung dem Sonntage gleich 
stehender Feiertag (der zweite Tag des Pfingstfestes). Es 
konnte deshalb der Rechtsanwalt S. mit Recht annehmen, 
daß seine Schrift noch an demselben Tage in dem betref
fenden Bürean zur Annahme gelangen werde. Wenngleich 
nun alle diese Umstände dem Appellationsrichter nicht be
kannt waren, derselbe nach Lage der Akten die Appel
lationsschrift für verspätet erachten konnte, so kommt doch 
andererseits in Betracht, daß die Akten eben so wenig er
geben, daß der Implorant oder dessen Vertheidiger vor 
Abfassung des Appellationserkenntnisses, in welchem zuerst 
davon die Rede ist, von der verspäteten Präsentation seiner 
noch zu rechter Zeit eingereichten Schrift Kenntniß erhalten 
habe, mithin in der Lage gewesen sei, sich wegen der an
scheinenden Verspätung vor dem Appellationsrichter zu 
rechtfertigen.

Autr. d. GSlA.: gleicht. [28.-8.]



Beweisantrag. - Uebelthat eines Zengen. - Statthaftigkeit.

Ein Beweisantrag, welcher dahin abzielt, eine 
frühere Uebelthat und dadurch die Unglaubwürdigkeit 
eines Zeugen darzuthuu, darf nicht lediglich aus dem 
Grunde abgelehnt werden, weil es nicht Aufgabe des 
Gerichts sei, die Schuldfrage bezüglich eines nicht 
den Gegenstand der Anklage bildenden Straffalles 
zu entscheiden.
Bdn. v. 3. Jan. 1849 § 52 [n. 44.47]. Vgl. RdOTr. 7. S. 210. 643.

Erk. (Z. I.) v. 10. Jan. 1873 c. Gehra (15. I. Cr.).
Der des Meineids Angeklagte G. halte die Glaubwürdigkeit einer 

Belastnugözeugin angefochten und zu diesem Ende die Vernehmung 
eines Zeugen darüber beantragt, daß er die O. bei einem Dieb
stahl betroffen habe. Der Schw.-EH. hatte aber diesen Beweisantrag 
abgelehnt, weil der Nachweis des behaupteten Diebstahls nicht geeignet 
sein würde, die Glaubwürdigkeit der O. zu schwächen, da auch rechts
kräftig wegen Diebstahls verurtheilte Personen als Zeugen eidlich 
vernommen werden könnten, und

„es nicht Aufgabe des Schwurgerichts sei, bei Gelegenheit 
dieser Untersuchung die Schuldsrage bezüglich eines nicht 
festgestellten Diebstahls zu entscheiden."

Die dieserhalb ergriffene NB. ward vom OTr. zurückgewiesen, 
weit der erste der angesührten Gründe thatsächlicher Natur sei und 
die Entscheidung trage. Gleichzeitig ward aber in Betreff des zweiten 
Grundes erwogen:

Von dieser Ausführung würde der letzte Satz, wenn 
er als allgemeines Prinzip hingestellt sein sollte, unzweifelhaft 
einen Rechtsirrthum enthalten, weil, wenn es einer Pro
zeßpartei oder einem Angeklagten freisteht, gegen die Glaub
würdigkeit eines Zeugen auf Thatsache» gegründete Ein
wendungen zu erheben, diese Thatsachen, soweit sie erheblich 
sind, erörtert werden müssen, möchte der Zeuge dadurch 
auch einer strafbaren Handlung überführt werden.

A»tr. d. GSlA.: gleicht. [28.-8.]

Urkundenfälschung. - Gewinnsucht. - Geldstrafe.
Die Absicht sich einer eingekeiteten [ober ein-



zuleitenden^ Untersuchung zu entziehen ist nicht als 
eine „auf Verschaffung eines Vermögensvortheils" 
gerichtete anzusehen; wohl aber die Absicht, sich der 
Zahlung einer verwirkten Geldstrafe nebst Unter- 
suchungskosten zu entziehen.

StGB. § 268 [n. 4]. 263 [n. 3],
Beschl. (I.) v. 10. Jan. 1873 c. H. (15. B. i. Cr).

In die!cm einen n garivcn Kompelenzkenflikt erledigenden Beschl. 
(Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 9) erwog das OTr.:

daß, wenn angenommen werden könnte, der Angeklagte 
habe den in Rede stehenden verfälschten Jagdschein zu den 
Akten der frühern, wider ihn wegen Ausübung der Jagd 
ohne Jagdschein, eingeleiteten Untersuchung, mit der speciell 
darauf gerichteten Absicht eingereicht, sich durch den, in 
Folge der erwarteten Freisprechung eintretenden Wegfall der 
sonst verwirkten Geldstrafe nebst Untersuchungskosten, einen 
Vermögensvortheil zu verschasfeu, beziehungsweise einen 
Vermögensnachtheil zu beseitigen, die Anwendung des § 268 
Nr. 2 des R.-StGB.'s keinem begründeten Zweifel unter
liegen würde;

daß jedoch nach den obwaltenden Umständen des vor
liegenden Falles, nicht anznnehmen ist, daß der Angeklagte 
bewußter Weise in der vorstehend bezeichneten Absicht ge
handelt hat, es ihm vielmehr nach den stattgehabten Ermit
telungen nur darum zu thun war, überhaupt die, gegen 
ihn eingeleitete Untersuchung, gleichviel welche vermögeus- 
rechtliche Folgen damit verbunden sein möchten, zu beseiti
gen, was, wie bereits der Appellationsrichter hervorgehoben 
hat, schon daraus erhellt, daß der Angeklagte wegen seines 
Unvermögens nicht im Stande gewesen, die ihm rechts
kräftig auferlegte Geldstrafe von 5 Thlrn. zu bezahlen;

daß demzufolge nur die §§ 267. 269. 270 des R.- 
StGB. Platz greifen können.

AMr. h. GSlA.: gleicht. [20.- 6.)



Beweißautrag. - Unverständlichkeit. - Ober-Tribunal.
Weist das Jnstanzgericht einen gestellten Beweis

antrag als „unverständlich" zurück, so hat der mit 
einer desfalligen Beschwerde befaßte Nichtigkeits
richter zu prüfen, ob jene Annahme richtig sei.

Bdn. v. 3. Sa». 1849 § 52 [n. 13].
Erk. (B. I.) v. 10. Jan. 1873 c. Himmel (870. I. Cr. v. 1872).

Der wegen der Behauptung unerwiesener einen Andern herab- 
würdigender Thatsachen aus § 186 StGB, verurtheilte H. hatte in 
seiner weitläufigen App.«Rechtfertigung mehrfache Ausführungen und 
Beweisantläge vorgebracht, welche das AG. als ,,unverständlich und 
deshalb einer Erörterung sich entziehend" beseitigte.

Vernichtung,
„weil die zwar weitläufige und unklar abgefaßte Appella- 
tionSschrist doch in verständlicher Weise unter Berufung auf 
Zeugen rc. die Wahrheit der als beleidigend angesehenen 
Aufstellungen zur Geltung gebracht habe."

[20.-8,]

Zollkontrolle. - Revision. - Gewerbtreibender.
Die Revisionen bei den im Grenzbezirk unter 

Zollkontrolle stehenden Gewerbtreibenden sind 
nicht den für Haussuchungen geltenden Förm
lichkeiten und Beschränkungen unterworfen; sie 
sind nicht allein in Waarenniederlagen, sondern 
auch in den Wohnungsräumen statthaft.

VZoll-Ges. v. 1. Juli 1869 § 126 Abs. 2. 124.
Erk. (Z.) v. 10. Jan. 1873 c. Krönke (OAG. II., 8).

Die NB. de« aus § 114 des StGB. (§ 161 de» V..Zollges.'S) 
verurteilten K. rügte, daß die bei ihm revidirenden Zollbeamten nicht 
die für Haussuchungen vorgeschriebenen Förmlichkeiten beobachtet, sich 
somit nicht in der rechtmäßigen Ausübung ihres Amtes befunden 
hätten. Zurückweisung. Gründe:

Der § 126 des V.-Zollges.'s v. 1. Juli 1869 macht 
die Revisionen bei den auf den Grund des § 124 unter 
Kontrole stehenden Gewerbetreibenden zufolge Alinea 2 nicht 
von den Voraussetzungen und Förmlichkeiten von Nach-



stlchungen und beziehungsweise Haussuchungen abhängig. 
Um eine solche Revision kontrolpflichtiger Waaren bei dem 
Angeklagten hat eS sich aber bei dem Hergang, der ihm 
zur Schuld und Strafe gerechnet, gehandelt. Dieselbe war 
nicht auf die von dem Gewerbetreibenden für Niederlage 
der Waaren bezeichneten Räume beschränkt und konnte recht
mäßigerweise auch auf andere zum Wohnhause des Ange
klagten gehörige Räumlichkeiten (StPO. v. 1867 § 93) 
ohne die für Haussuchungen bestehenden Garantien erstreckt 
werden: 1. c. § 102.

tot. d. GLiA.: glicht. [66.-6.]

Stempel. - Kauf auf Rüekkauf.
Eine einem Haupt vertrage hinzugefügle Ver

einbarung, durch welche jene eine Modifikation 
seiner Wirksamkeit erfährt, ist nicht ein von dem
selben „verschiedenes Geschäft14 und demzufolge 
nicht mit einer besondern Stempelsteuer zu be
legen.

Das gilt von dem in einem Kaufverträge dem 
Verkäufer ausbedungenen Rückkaufsrechte.
Stempel-Verordn. v. 19 Juli 1867: Tarif No. 1. 57; Tar. z. Stem- 

pclges. v. 7. Mär; All);. Borschc. Nr. 1.
Erk. (Z.) v. 11. Jan. 1873 c. Schroeder (OAG. II, 123. v. 1872).

Die Iustanzgerichte hatten angenommen, frafo ein in einem Kauf
verträge dem Verkäufer auSbedungeneö Niickkaufsrecht nicht ein von 
jenem „verschiedenes Geschäft" (Vdn. v. 19. Juli 1867: Tarif No. 1) 
sei und somit nicht einer besonderen Stempelbesieuernng nnterliege. 
— NB. des betr. H aupt - Lteuer-AmtS. Zurückweisung. 
Gründe:

Wenn es sich fragt, ob mit einem im Stempeltarife 
anfgeführten Vertrage auch noch ein unter die allgemeine 
Tarifposition 57 gehöriger, besonders zur Stempelsteuer 
heranzuziehender zweiter Vertrag verbunden sei, kann es 
nicht darauf ankommen, ob nach dem Spräckgcbrauche der 
Privatrechts - Quellen und der gemeinrechtlichen Theorie



das Verhältniß von Haupt- und Nebenvertrag zwischen den 
betreffenden Vereinbarungen stattfinde. Denn die desfällige 
Terminologie ist in Ermangelung eines, der freien Vertrags- 
Autonomie gegenüber, obwaltenden Bedürfnisses, nicht streng 
und gleichmäßig festgestellt und befaßt unter der Bezeichnung 
Nebenvertrag nicht allein solche ausbedungene Neckte und 
Verbindlichkeiten, welche zu den Rechtswirkungen des Haupt
vertrages, auf Veraulassung desselben, hinzugefügt werden, 
beispielsweise Sicherheitsbestellungen, sondern ebenfalls solche 
Vereinbarungen, durch welche die Wirkungen des Haupt
vertrages, übrigens selbstverständlich ohne dessen wesentliche 
Merkmale aufzuheben, einer Modifikation unterzogen werden, 
wie beispielsweise aufschiebende oder auflösende Bedingungen. 
Nur Nebenvereinbarungen der ersteren Art, nicht Neben
vereinbarungen der letzteren Art, können als besondere, dem 
Hauptvertrage hinzukommende Geschäfte im Sinne der all
gemeinen Vorschrift Nr. 1 des Stempeltarifs betrachtet 
werden, da eine Doppelbesteuerung des Geschäfts beziehungs
weise als Ganzes und dann noch in seinen einzelnen, inte- 
grirend dem Ganzen angehörenden Bestandtheilen, nicht be
absichtigt sein kann.

Was nun das in einem Kaufkontrakte ausbedungene 
Rückkanfsrecht betrifft, so führt dasselbe, wenn es'demnächst 
geltend gemacht wird, zu einem neuen Kaufgeschäft, welches 
alsdann bei seiner Beurkundung der Stempelpflicht nach 
Position 29 des Tarifs unterliegt, bis dahin aber äußert 
dasselbe nicht etwa die Wirkung einer Punktation, da nicht 
beiderseitiges Klagrecht auf Erfüllung daraus entspringt, 
sondern belastet blos den Käufer mit einer obligatorischen 
Einschränkung des ihm sonst nach den regelmäßigen Wir
kungen des Kaufkontraktes gewährleisteten freien Verfüguugs- 
rechtes über das Kaufobjekt.

Es ist daher von den Jnstanzrichtern mit Recht an
genommen worden, daß darin ein von dem Kaufgeschäft 
verschiedenes, nach Position 57 des Tarifs besonders zu
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besteuerndes Geschäft im Sinne der allgemeinen Vorschrift/ 
Nr. 1 des Stempeltarifs nicht zu befinden sei.

Antr. d. GStA.: gleicht. [62.-6.]

Meineid. - Fragstellung.
Bei der einen Meineid betreffenden schwurge

richtlichen Fragstellung ist die Aufnahme des Wort
lauts des angeblich falsch ausgeschworenen Eides 
nicht unerläßlich.

StGB. § 153 [n. 24].
Erk. [Z. 1.) v. 15. Jan. 1873 c. Fuhrmann (91. i. Cr.).

Bei Formulirung einer auf Meineid gerichteten Frage 
an die Geschworenen ist die wörtliche Einrückung des als 
falsch bezeichneten Eides an und für sich nicht geboten. 
Sie kann daher als nothwendig nur bezeichnet werden, 
wenn und soweit sie erforderlich erscheint, um die That zu 
individualisiren, d. h. sie von anderen zu unterscheiden. 
Daß eine solche Nothwendigkeit hier Vorgelegen habe, wird 
in dem zurückweisendeu Beschlusse des Schw.GHS. aus 
thatsächlichen Gründe verneint, die nicht Gegenstand einer 
NB. sein können.

Autr. d. GStA.: gleicht. [28.-6.]

Gewerbe. - Einzelner Fall.
Eine festgeftellte Einzelhandlung kann, selbst 

wenn sie zum Zwecke des Erwerbes stattfand, die 
Annahme eines Gewerbe- (oder gewerbsmäßigen) 
Betriebes nur dann rechtfertigen, wenn daraus die 
stattgehabte Vornahme anderer ähnlicher Handlungen 
oder die Absicht demnächst noch ähnliche Handlungen 
vorzunehmen gefolgert und festgestellt ist.
Gew.-Steuer-Ges. v. 30. Mai 1820 § 39b; Ges. v. 19. Juli 1861 

§ 15. Vgl. unten Z. II. v. 16. Jan. 1873 c. Bock.
Erk. <B. I.) v. 15. Jan. 1873 c. Höflein (917. I. Cr. v. 1872).



H., in 1. Instanz wegen Gewerbestenerhinterziehung verurtheilt, 
weil er den Betrieb eines steuerpflichtigen Gewerbes (Handel mit 
Branntwein rc.) unternommen habe, ohne den Anfang desselben der 
Steuerbehörde angezeigt zu haben", — hatte in 2. Instanz geltend 
gemacht, es falle ihm nicht ein „gewerbsmäßiger Handel" zur Last, 
da nur ein einziger Fall konstatirt sei. Diesen Einwand beseitigte 
das AG. durch die Erwägung: zum Begriffe eines Gewerbebetriebes 
sei eine Mehrheit von Geschäften nicht unbedingt erforderlich; im vor
liegenden Falle folge die Gewerbsmäßigkeit des Branntweinverkaufs 
zunächst aus der Thatsache, daß derselbe in einem zum [anderweitigen] 
Handelsbetriebe dienenden Verkanfslokale stattgefunden habe, dann 
aber sei auch die Erzielung eines Gewinnes als vorhanden anzuneh- 
men. — Vernichtung. Gründe:

Zum Begriff eines „Gewerbes" gehört jedenfalls eine 
fortgesetzte, öftere, auf Erreichung eines Gewinnes ge
richtete Thätigkeit, also gerade eine Mehrheit einer und 
derselben Geschäftsausübung, die der App.-Richter rechtö- 
irrthümlich in Abrede stellt. Lediglich um zu der Annahme 
einer solchen öftern, gleichmäßig wiederholten Thätigkeit 
zu gelangen, kann von dem erkennenden Richter anch eine 
vereinzelt dastehende, entsprechende Handlung benutzt 
werden, allein blos zu dem Zwecke, um hieraus schließen zu 
können, ob etwa früher schon gleiche Fälle vorgekommen 
sind, oder die Absicht vorgewaltet hat, fernerhin ebenso zu 
verfahren.

In dieser Weise hat der App.-Richter das Erforderniß 
der „Gewerbsmaßigkeit" nicht festgestellt, er verneint, daß 
begriffsmäßig ein wiederkehrendes, gleichmäßiges 
Handeln erforderlich ist, hält vielmehr ein nur einmal 
vorgekommenes, ohne jeden weitern Zusammenhang mit 
anderweitigen Umständen, für ausreichend.

Antr. d. GStA.: gleicht. [20.—6.]

Wcchselstcmpel. - Inhaber.
Auch derjenige, welcher für fremde Rechnung 

„am Umlaufe eines Wechsels Theil nimmt", ver
wirkt die Strafe der Stempelhinterziehung, wenn er



eine bezügliche Handlung vornimmt, ehe der Wechsel 
versteuert worden war.

B.-Wechs.-Stemp.-Ges. v. 10. Juni 1869 §§ 5. 11. 15.
Erk. (V. I.) v. 15. Jau. 1873 c. Jänsch (660. I. Cr. v. 1872).

Der Kämmerer I. hatte als Rendant einer Sparkasse Vorschüsse 
auf Wechsel gegeben und später die Rückzahlung in Empfang genom
men, ohne daß jene Wechsel versteuert gewesen wären. Hierin fanden 
die Jnstanzrichter die „Empfangnahme von Zahlungen auf unver
steuerte Wechsel für fremde Rechnung" (W.-Stemp -Ges. § 5) und 
straften aus § 15 1. c. Die NB. rügte Gesetzesverletzung, weil nach 
§ 11 ibid. nur der „Inhader" zur Versteuerung des Wechsels ver
pflichtet sei, ehe er Zahlung darauf empfange re., I. aber als Ren
dant der Sparkasse, nicht für seine Person „Inhaber" genannt wer
den könne. Zurückweisung. Gründe:

Nach § 5 des Ges.'s v. 10. Juni 1869 ist hinsichtlich 
der Steuerpflichtigkeit auch Derjenige als Theilnehmer am 
Umlaufe eines Wechsels anzusehen, welcher denselben für 
eigene oder fremde Rechnung zur Zahlung präsentirt 
oder Zahlung auf denselben empfängt. Das Gesetz unter
scheidet also nicht zwischen dem Wechseleigenthümer, der den 
Wechsel für eigene Rechnung realisirt oder zur Zahlung 
vorzeigt, und Demjenigen, der diese Operationen für den 
Wechseleigenthümer, also für fremde Rechnung vornimmt. 
Wenn der 8 11 a. a. O., welcher nur die Zeit bestimmt, 
binnen welcher der Verpflichtung zur Entrichtung der Ab
gabe genügt werden muß, anordnet,

„daß jeder inländische Inhaber eines unversteuerten Wech
sels verpflichtet sei, denselben zu versteuern, bevor er einen 
der Akte unternimmt, in welchen der § 5 eine Theilnahme 
am Umlauf erkennt,"

so kann in Hinblick ans letzt gedachte Vorschrift unter dem 
Inhaber nur Derjenige verstanden werden, welcher die 
Thätigkeit für eigene oder fremde Rechnung, als Wechsel- 
eigenthümer oder Namens desselben vollzieht. Mit Recht 
hat also der App.Michter für unerheblich erachtet, ob An
geklagter den nicht vorschriftsmäßig versteuerten Wechsel 
für sich oder für die Sparkasse, die Eigenthümerin des



Wechsels, zur Verfallzeit zur Zahlung, präsentirt und ein
gezogen hat.

Antr. d. GStA.: enlg. [43.-6.]

1. Presse. - Veröffentlichung. - Berlireitung.
2. Beleidigung. - Thatsache. - Dolus.
1. Die Veröffentlichung eines eine beleidigende 

Thatsache kundmachenden Preßerzeugniffes mit der 
Kenntniß von diesem seinem Inhalte, kann als 
„Verbreitung" jener Thatsache angesehen werden, 
auch wenn feststeht, daß ein Anderer der Verfaffer 
der Schrift war.

StGB. § 186 sn. 2]; § 131 [n. 8].
2. Zum Thatbestände der Beleidigung im 

Sinne des § 186 bedarf es nicht der Absicht zu 
beleidigen; es genügt das Bewußtsein, daß die Kund
gebung geeignet sei, irgend einen Andern in der 
öffentlichen Meinung herabzu würdigen, und zwar 
selbst dann, wenn der Kundgebende selbst nicht weiß, 
auf welchen Anderen sich die Kundgebung bezieht. 
StGB. Thl- II. Abschn. XIV [S. 318 n. 30. 10]; § 186 [n. 22]. 
Erk. <Z. I.) v. 15. Jan. 1873 c. Lübeck ^926. i. Cr. v. 1872).

L., Redakteur und Verleger der — Zeitung, hatte in diesem 
Blatte einen Artikel veröffentlicht, dessen Inhalt für einen Beamten 
H. beleidigend war. Deshalb aus § 186 des StGB.'s bestraft, rügte 
er im Wege der NB. Gesetzesverletzung:

1. mit Unrecht hätten die Iustanzrichter ihn als „Verbreiter" 
der im Artikel mitgetheilten Thatsachen angesehen, da es feststehe, daß 
ein Dritter K. den Artikel versaßt und behufs der Verbreitung der 
Zeitung mitgetheilt habe;

2. es habe ihm die Absicht: den H. zu beleidigen, gefehlt, denn 
er habe nicht einmal gewußt, daß der Artikel sich auf H. beziehe.

Zurückweisung. Gründe:
[l.J Nach der [instanzrichterlichens Feststellung hat der 

Angeklagte die Veröffentlichung des Artikels durch die Zei
tungsnummer — herbeigeführt und 'er ist daher ohne Rechts
irrthum als Derjenige angesehen worden, welcher die in 

Rechtsxr. d. St. O.-Tr. «. XIV. 4



dem ArtiM behauptete Thatsache verbreitet hat, mag 
auch der letztere nicht von ihm, sondern von E. K. verfaßt 
und von diesem Behufs der Verbreitung der Zeitung mit
getheilt worden sein.

[2.] Die Absicht zu beleidigen, gehört ferner nicht zum 
Thatbestände des im § 186 a. a. O. vorgesehenen Ver
gehens. Es genügt vielmehr in dieser Beziehung das Be
wußtsein, daß in Beziehung auf einen Anderen Thatsachen 
behauptet oder verbreitet werden, welche geeignet sind, den
selben in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, und 
dieses Bewußtsein ist vom App.-Richter festgestellt, da er 
für erwiesen erachtet hat, „daß der Angeklagte den Artikel 
vor der Veröffentlichung gekannt hat und sich dessen bewußt 
gewesen ist, daß der thatsächliche Inhalt desselben geeignet 
sei, einen Andern, d. h. Denjenigen auf den er sich bezog, 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen". Ob der 
Angeklagte den Artikel im guten Glauben an die Wahrheit 
des in demselben behaupteten Sachverhaltes und ohne die 
Absicht, Jemanden zu beleidigen, veröffentlicht hat, ist für 
den Thatbestand des § 186 ohne Belang. Derselbe setzt 
nur den Mangel der Nachweisbarkeit der behaupteten oder 
verbreiteten Thatsache, nicht, wie der § 187, die Kenntniß 
von der Unwahrheit voraus. Mit Recht hat es daher das 
angefochtene Erkenntniß auch für unerheblich erachtet, ob 
der Angeklagte bei der Verbreitung des Artikels speciell den 
K. H. im Auge gehabt hat; es genügt vielmehr, daß der 
Artikel nach der in demselben gewählten Bezeichnung ob
jektiv auf diese Person sich bezieht, was thatsächlich festge
stellt ist.

Anlr. d. GStA.: gleicht. [43.-6.]

Schlachtsteuer-Regulativ. - Ueberlasseu von Fleisch.
Die Vorschrift eines älteren städtischen Schlacht

steuer-Regulativs, welches das Ueberlasseu von Fleisch



durch einen Fleischer an einen andern von der amt
lichen Zu- und Abschreibung in den beiderseitigen 
Steuerbüchern abhängig macht und Zuwiderhandlun
gen mit einer Ordnungsstrafe bedroht, — ist durch 
das Reser, des Gen.-Direktors der Steuern v. 11. 
Apr. 1863, welches die Provinzialsteuer-Direktcren 
ermächtigt, an Stelle der amtlichen Zu- und Ab
schreibung eine durch den verkaufenden Fleischer zu 
bewirkende vorzuschreiben, — nicht außer Kraft ge
setzt. Die Unterlassung jener Zu- und Abschreibung 
zieht nach wie vor jene Ordnungsstrafe nach sich.

AKO. v. 22. Dez. 1813 (GS. 1844 S. 46).
Erk. (SB. I.) v. 15. Jan. 1873 o. Peukert (857. i. Cr. v. 1872).

[45.-6.]

Widerstand. - Rechtmäßige - Irrthum.
Ist ein Vollstreckungsbeamter unter gewissen 

Voraussetzungen selbstständig zur Vornahme einer 
Amtshandlung befugt, so ist sein desfalliges Ein
schreiten als „rechtmäßige Ausübung seines Amtes" 
anzusehen, sobald er in der wenn auch irrigen Mei
nung vorging, daß jene Voraussetzungen vorhan
den seien.

StGB. § 113 [n. 14]. Vgl. RdOTr. 13. S. 608. 638.

Erk. (Z. I.) v. 15. Jan. 1873 c. Wicsner (927 i. Cr. v. 1872).
Die rc. W. hatte sich dem Polizei-Berwalter B. gewaltthätig 

widersetzt, als dieser in ihrer Wohnung, wegen eines dort vorgekom
menen Pockenkrankheitsfalles die (durch das Regulat. v. 8. Aug. 1835 
§§ 19 20. 47: GS. S. 247) vorgeschriebene Desinfektion vornehmen 
wollte. Deshalb aus § 113 StGB, verurtheilt, machte sie im Wege 
der NB. geltend: B. habe sich nicht „in der rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes" befunden, da der vorgekommene Krankheitsfall weder 
in den „Pocken" noch in „Varioloiden", sondern lediglich in den sog. 
Schaf- oder Wasserpocken (Baricellen) bestanden habe, auf welche sich 
jene gesetzlichen Vorschriften nicht mit beziehen.

Zurückweisung. Die Gründe führen zunächst auö: das cit. 
Regulativ schreibe vor, daß nach der Genesung eines in seiner Woh-

4*



[16. Jan. 1873.] 52
rmng verbliebenen Pockenkranken die DeSinseklion „unter polizeiliche!' 

Aufsicht" vorgenomme» werden solle; werde (wie hier ftststehe) der 
wiederholten Aufforderung zur Vornahme der Desinfektion keine Folge 
geleistet, so sei der Polizeiverwalter so befugt als schuldig dieses Ber« 
fahren zwangsweise ins Werk zu setzen, je. — Sodann heißt es weiter:

Hieran würde auch dadurch Nichts geändert werden, 
wenn es richtig sein sollte, daß die Tochter der Angeklagten 
nicht an den eigentlichen Varioloiden, sondern nur an den 
Schaf- (Wasser-) Pocken erkrankt gewesen sei, weil der App.- 
Richter thatsächlich festgestellt; „daß der Polizeiverwalter V. 
nach den vorangegangenen Berhandlungen zu der Annahme 
berechtigt gewesen sei, daß eö sich um wirkliche Varioloiden 
gehandelt habe." Denn auch in diesem Falle blieb sein Ein
schreiten immer ein sachlich berechtigtes, und hörte nicht 
auf ein solches zu sein, wenn er sich wirklich über eine 
Thatsache, die sein Einschreiten bedingte, in einem Irr
thume befunden haben sollte, da polizeiliche Maßregeln zur 
Abwendung einer Gefahr selbstverständlich nicht den voll
ständigen Nachweis einer solchen erfordern, sondern schon 
gerechtfertigt sind, wenn Gründe vorliegen, die eine solche 
als vorhanden voraussetzen lassen.

Anir. d. GSlA.: gleicht. [28.-6.]

Gewerbsmäßigkeit. - Absicht der Wiederholung. - 
Verkauf.

Zur Annahme eines „gewerbsmäßigen" Handelns 
(z. B. der unbefugten Ausübung der Jagd) kann 
ein mit der Absicht späterer Wiederholung verübter 
Fall genügen; dagegen reicht die Thatsache, daß die 
durch den Einzelfall erworbene Sache verkauft wor
den sei, nicht aus, um darauf die Feststellung der 
„Gewerbsmäßigkeit" zu stützen.

SlG«. § 260 fn. 2]. 294 [n. 1].
Erk. (V. II.) v. 16. Jan. 1873 c. Bock (341. 11. Cr. v. 1872).

Die Illstanzrichter hatten festgestellt, daß der — bisher wegen 
-Zk^ds^evels nicht bestrafte — B- a?meknscbastlich mit einem Andern



auf einem fremden Jagdrevier unbefugt e;tien Hirsch erlegt, da« Fleisch 
zum Theil verkauft und den Erlös getheilt hätten,- hiernach sei als 
erwiesen anznnehmen, daß sich beide des „gewerbsmäßigen Be
triebes unberechtigten Jagens" (StGB. § 294) schuldig gemacht hätten. 
— Vernichtung. DaS OTr. erwog:

daß es zur Begründung der Anwendbarkeit des § 294 
eit. zwar keineswegs nothwendig gehört, daß der Angeklagte 
wegen eines gleichen Vergehens bereits früher bestraft sei, 
vielmehr nur erforderlich ist, daß der Angeklagte aus dem 
fortgesetzten Betrieb des gleichen Vergehens ein Gewerbe 
mache, — eine Voraussetzung, welche ohne Rechtsirrthum 
auch dann als vorhanden angenommen werden könnte, wenn 
nur eine wiederholte künftige Verübung des Vergehens in 
der Absicht des Thäters liegt; daß aber der zweite Richter, 
welcher die Feststellung des I. Richters beibehalten hat, die 
Annahme der Gewerbsmäßigkeit dem B. gegenüber nur da
durch motivirt, daß ein Theil des Fleisches verkauft wor
den, — und sich darüber inwieweit etwa nach seiner Annahme 
bei B. eine auf Wiederholung des gleichen Vergehens ge
richtete Absicht vorgelegen habe, nicht ausgesprochen hat; 
daß es unter solchen Umständen der Feststellung der Ge
werbsmäßigkeit diesem Angeklagten gegenüber an den erfor- 
lichen thatsächlichen Grundlagen fehlt, und das Urtheil deS 
App.-GerichtS daher insoweit der Vernichtung anheimfal
len muß.

Antr. d. GStA.: gleicht. |32.—3.]

Wahlstimme. - Kaus. - Dolus.
Der zum „Kauf rc. einer Wahlstimme" erfor- 

liche Dolus ist jedenfalls erfüllt, wenn Jemand einem 
Wähler einen Entgelt giebt, um ihn dadurch zu ver
leiten, in seinem Sinne zu stimmen, und wenn der 
Wähler das Gegebene annimmt mit dem Bewußt
sein jener Absicht des Gebers, und mit der eigenen 
Absicht ohne Berücksichtigung der eigenen Ueberzeu
gung zu stimmen.



StGB. § 109 [n. 2. 3].
Erk. C8. n.) v. 16. Jan. 1873 c. Kruse L Gen. (294. II. Cr.

v. 1«72).

Die Ehefrau Kr. und zwei Genossen waren als „Käufer", W. 
und 5 Genossen als „Verkäufer von Wahlstimmen" aus § 109 StGB, 
verurtheilt worden. Sie ergriffen die NB. und rügten Gesetzesverletzung, 
weil der zum Thatbestände des gedachten Vergehens erforderlichen Do
lus nicht genügend sestgestellt sei. Die erst-richterliche Feststellung ging 
dahin, daß die „K. und Gen. den fünf übrigen Angeklagten fünf Sgr. 
„„für ihre Versäumniß"" mit der Aufforderung gegeben hätten, 
jene Wähler durch dieses Geld zu bestimmen, ihre Wahlstimmen ent
weder denjenigen Männern zu geben, welche ihnen schon vorher be
zeichnet waren, oder welche ihnen vor oder bei der Wahl als die zu 
Wählenden bezeichnet werden würden", — nnd „daß die fünf Wähler 
jenes Geld in Empfang genommen hätten mit der Kenntniß, daß sie 
zn Stadtverordneten solche Männer wählen sollten, welche den Gebern 
genehm seien", sowie „daß dieselben durch das ihnen gegebene Geld 
veranlaßt und bestimmt seien, zur Stadtverordneteuwahl zu gehen und 
jenen Männern ihre Stimmen zu geben". Das AG. hat diese Fest
stellungen noch dahin ergänzt: „daß die (sämmtlichen) Angeklagten ein 
förmliches Komplott gebildet, daß sie Geld gegeben und genommen 
hätten, um bestimmte Kandidaten, namentlich den Gastwirlh K. durch- 
zusetzen".

Die Gen.-Staatsanwaltschaft erachtete die NB. für un
begründet: zum Thatbestände des Vergehens genüge es, wenn die von 
dem Wähler demnächst vorzunehmende Abstimmung zum Gegenstände 
eines Kaufgeschäfts gemacht, d. h. wenn ein Entgelt demselben ge
währt und von ihm angenommen werde dafür, daß er künftig in 
einem vorher bezeichneten Sinne stimme; dagegen sei es gleichgültig, 
ob der Wähler durch den Entgelt veranlaßt werde, anders zu stimmen, 
als er früher beabsichtigt habe, nicht minder ob er die gegebene Zu
sage zu halten Willens gewesen und ob er sie demnächst gehalten habe.

Zurückweisung. Das OTr. erwog:

Allerdings erfordert der § 109, ebensowohl wie der 
§ 108 des StGB.'s, zu seinem Thatbestände eine rechts
widrige Absicht des Handelnden; allein diese Absicht ist auch 
in ausreichender Weise von den Instanzrichtern festgestellt 
worden.-------

^Insbesondere liegt in der oben erwähnten Feststellung 
des App.-Richters^ mit Bestimmtheit ausgedrückt, daß die



Empfänger des Geldes schon bei der Annahme desselben 
die Absicht gehabt haben, für die den Gebern genehmen 
Kandidaten, namentlich den Gastwirth K. zu stimmen.

Somit ist in dem angefochtenen Urtheile die Feststellung 
der rechtswidrigen Absicht der Angeklagten in Wirklichkeit 
in dem Sinne erfolgt, in welchem die NB. sie zum That
bestände des Vergehens des § 109 für erforderlich erachtet, 
nämlich auf Seiten der Geber die Absicht die Nehmer durch 
die Geber zu verleiten, in ihrem der Nehmer Sinne zu 
stimmen, und auf Seiten der Nehmer einmal das Bewußt
sein dieser rechtswidrigen Absicht der Geber und dann die 
Annahme der Gabe in der eigenen Absicht, ohne Berück
sichtigung der eigenen Ueberzeugung im Sinne der Geber 
ihre Stimme abzugeben; und da der § 109 keinenfalls noch 
strengere Anforderungen an die rechtswidrige Absicht des 
Handelnden stellt, so ist die Feststellung dieser Absicht, wie 
sie hier erfolgt ist, unter allen Umständen als genügend 
anzusehen, um die Anwendbarkeit des § 109 zu rechtfertigen.

 [44.-3.]

1. Rheinisches Verfahren. - Kontnmazia. - Opposition. - 
Nächste Siynng.

2. Anordnung der Obrigkeit. - Gesetz-Entwurf.
1. Werden bei einem (Rheinischen) Gerichte 

die im Sitzungsreglement vorausbestimmten SitzungS- 
tage nicht regelmäßig inne gehalten, sondern stets 
nur für die einzelnen Sachen Sitzungstermine an
gesetzt, so kann die vom Beschuldigten gegen ein 
Kontumazial-Urtheil ergriffene Opposition nicht des
halb als „non avenue“ verworfen werden, weil 
jener nicht in der nächsten Sitzung erschienen ist 
(ind. entfduebiu).
Rh. SIPO. Art. 151. 188. 208; Dekr. v. 30. März 1808 Art. 9; 
Ges. v. 20. Apr. 1810 Art. 5; Dekr. v. 6. Juli 1810 Art. 21. — 

Vgl. RdOTr. 7. S. 90.

2. Eine von der Staatö-Regierung dem Land-



tage gemachte Gesetzesvorlage ist noch keine „An
ordnung der Obrigkeit" im Sinne des

StGB. § 131 [n. 20].

Erk. <Z. n.) v. 16. Jan. 1873 c. Matzner & Hauptmann
(19. H. Cr.).

Die von M. xebißirte, v. H. verlegte — Zeitung hatte den dem 
Landtage vorgelegten Entwurf eines SchulaussichtSgesetzes zum Gegen
stände einer Besprechung gemacht, in welcher die SlA. schäft den That
bestand deö im § 131 des StGB.'s vorgesehenen Bergehens fand. 
DaS Nh. (ZPG.) sprach frei, weil eine Gesetzesvorlage keine „An
ordnung der Obrigkeit^ sei. Auf die Berufung deö öff. Ministeriums 
erging ein verurtheilendes Kontumazial Urtheil, gegen welches die Be
schuldigten die Opposition durch einen am 8. Aug. 1872 dem Ober- 
Prokurator zugestellten Gerichtsvollzieher-Akt ergriffen mit dem gleich
zeitig ausgesprochenen Ersuchen: zur Verhandlung der Sache einen 
neuen Termin bestimmen zu lassen. Auf den demgemäß unter dem 
26. Sept, vom Ober-Prokurator gestellten Antrag bestimmte der Präsi
dent durch Ordonnanz v. 29. ej. die Sitzung vom 7. Okt. Ehe es 
aber zur Derhandluuz kam, ward diese Terminsbestimmung wegen 
Erkrankung eines Richters wieder ausgehoben und später durch neue 
Präsidial-Ordounanz die Sitzung vom 18. Nov. bestimmt, zu welcher 
beide Beschuldigten vorgeladen wurden. Hier ward das Kontumazial- 
Urtheil aufgehoben und die Berufung des öff. Ministeriums verworfen. 
— Kass.-Rekurs des Ober-ProkuratorS.

[l.J Bei der Verhandlung der Sache vor dem OTr. kam es in 
Frage, ob nicht die Opposition der Beschuldigten deshalb (nach StPO. 
Art. 208) zu verwerfen gewesen sei, weil sie nicht in der nächsten auf die 
Opposition folgenden Sitzung der App.-Kammer erschienen waren, son
dern eine Vorladung zu einer speziellen für diese Sache bestimmten Sitzung 
abgewartet hatten. Eine nähere Ermittlung ergab indessen, daß zwar 
bei dem betr. Landgerichte in Gemäßheit der oben citt. GefetzeSvor- 
schriflen ein reglement über den ordre du service in regelrechter 
Weise ergangen und also in demselben ein bestimmter Wochentag für 
die Verhandlungen der znchtpolizeilichen Appellationen bestimmt worden 
sei, daß aber wegen der geringen Zahl der zu verhandelnden Appel- 
lationösachen jener vorbestimmte Sitznugstage seit längerer Zeit nicht 
innegehalten, sondern für jede Einzelsache (insbesondere auch im Falle 
einer Opposition gegen ein Kontumazial-Urtheil) vom Präsidenten ans 
den Antrag des öff. Ministeriums etn Sitzuugstag bestimmt, und daß 
zu diesem der Beschuldigte vorgeladen wurde. — Unter diesen Um
ständen hielt die Gen.-Staatsanwaltschaft dafür, daß die Be-



schuldigten M. und H. nicht die Folge der im Art. 208 der StPO, 
vorgesehenen Versäumniß verwirkt hätten. — DaS OTr. schloß sich 
dieser Ansicht (stillschweigend) an, indem es den Kass.-Rekurs des OPr.'S. 
verwarf, erwägend:

[2.] daß der § 131 des StGB.'S, welcher nach seinem 
Verhältnisse zu der ihm zum Grunde liegenden älteren Ge
setzgebung und der Erklärung der amtlichen Motive der 
öffentlichen Diskussion jede mit der öffentlichen Rechtsord
nung irgend verträgliche Freiheit belassen wollte, indem er 
Staatseinrichtungen und Anordnungen der Obrigkeit gegen 
solche Angriffe schützt, welche dahin gerichtet sind, dieselben 
mittelst wissentlicher öffentlicher Behauptung oder Verbrei
tung erdichteter oder entstellter Thatsachen verächtlich zu 
machen, nur bereits bestehende Einrichtungen und von der 
Obrigkeit getroffene, sonach ohne Störung der öffentlichen 
Rechtsordnung eine solche Kritik nicht weiter gestattende An
ordnungen im Ange hat; daß dagegen für die Absichten der 
Staatsregierung und der Behörden, von welchen dieselbe 
bei der Vorbereitung noch zu treffender Einrichtungen und 
zu erlassender Anordnungen geleitet worden, auch wenn diese 
in den von ihnen ausgegangenen Akten bereits bethätigt sind, 
der den inS Leben getretenen Maßregeln vorbehaltene Schutz 
des § 131 eit. noch nicht angerufen werden kann; daß eine 
von der Staatsregierung den Kammern gemachte Gesetzes
vorlage nur als ein den Erlaß eines Gesetzes vorbereitender 
Akt und, auch wenn sie bereits die Zustimmung der Kam
mern erhalten hätte, als eine Anordnung der Obrigkeit im 
Sinne des § 131 eit. um so weniger zu betrachten ist, als 
auch alsdann die durch die Vorlage berührten Verhältnisse 
noch keineswegs in der beabsichtigten Weise irgend wie ge
ordnet sind, vielmehr der Erlaß des Gesetzes rechtlich über
haupt noch unentschieden nnd ungewiß bleibt; daß der Cha
rakter einer Anordnung der Obrigkeit vielmehr erst den 
auf Grund urkundlicher Uebereinstimmung sämmtlicher zur 
Mitwirkung bei der Gesetzgebung berufenen Faktoren ver
kündigten Gesetzen beiwohnt; daß das Gesetz, betreffend die



[16. Jan. 1873.] 58
/

Beaufsichtigung deö Unterrichts und deS CrziehnngswesenS 
erst am 11. Mär; 1872 die Königliche Vollziehung erhalten 
hat, und am 12. desselben Monats durch die Gesetzsamm
lung publicirt worden ist, während der fragliche, vom 3. 
Mär; datirte Artikel bereits am 11. März in Nr. 70 der 
■— Zeitung erschienen war; daß der App.-Richter daher 
den § 131 des R.-StGB.'s auf den fraglichen Artikel, in 
welchem er einen die sonstigen Merkmale des § enthalten
den Angriff auf das damals noch nicht erlassene Schul
aufsichtsgesetz gefunden hat, mit Recht für nicht anwendbar 
erklärt hat, weil es an der in dem § vorausgesetzten An
ordnung der Obrigkeit zur Zeit gefehlt habe.

Anir. d. GSlA.: gleicht. [32.-3.]

Rechtsmittel. - Mil-Angeklagter.
Einer von mehreren Mit-Angeklagten kann das 

von ihm ergriffene Rechtsmittel nicht auf die Nicht- 
beriickfichtigung des von einem andern Mit-Ange
klagten ergriffenen Rechtsmittels stützen.
Vdn. v. 3. Jan. 1849 Abschn. IV iS. 452 [n. 14]. Dgl. oben S. 46.

Erk. <Z. II.) v. 16. Jan. 1873 e. Ostendorf <29. n. Cr.).
Die Familie K., zu welcher auch H. O. als Berjchwägelter ge

hörte, lebte mit einer andern Familie in vielfachen Streitigkeiten, 
welche zu mehrfachen Civilprozessen und zu einer gegen mehrere Mit
glieder der ersteren Familie wegen Misthaudluug rc. eingeleiteten 
Untersnchung und zu einer erstinstanzlichen Berurtheilung deS H. O. 
und mehrerer Anderer führte. 9tur H. O. ergriff gegen dieses ihn ver- 
urtheilende Erkenntniß tue Appellation zu Protokoll, welches er mit den 
Worten unterzeichnete: „H. O. Mandatar der Geschwister St". Zur 
Verhandlung 2. Instanz ward demzufolge nur H. £). vorgeladen; statt 
seiner erschien der 9tA. G., wel.ber eine von H. O. nur für sich 
ausgestellte Vollmacht vorlegte, und „(ins Freisprechung des Ange
klagten" antrug. Tas AG. bestätigte auf diese Appellation des H. O. 
das erste Erkenntniß, indem es erwog: daß dieselbe, odwohl der Ap
pellant seiner Unterschrift den obenerwähnten Zusatz beigefügt habe, 
doch nur als für ihn allein rechtzeitig und formgerecht angebracht an
gesehen werden könne".



Gegen dieses Urtheil meldete der RA. G. „fiir H. O." die NB. 
an, brachte aber keine diesen letzter» betreffende Beschwerde vor, son
dern führte zur Rechtfertigung des Rechtsmittels nur au: ,,H. O. sei 
vollständig berechtigt gewesen, für die abwesenden Angeklagten, seine 
Geschwister, Schwager und Schwägerinnen die Appellation anznmelden.

Zurückweisung,
„weil H. O. das gegen seine Verurtheilung gerichtete Rechts
mittel nicht gerechtfertigt habe; für die übrigen Mit-^uge- 
klagten sei aber die NB. gar nicht in rechtsgültiger Weise 
angemeldet, da RA. G. von diesen weder bevollmächtigt 
gewesen, noch auch für sie angemeldet habe."

Antr. d. GStA.: gleicht. [38.-3.]

Nichtigkeitsbeschwerde. - Zurückweisung. - Erst-Instanz- 
Gericht.

Ist eine Nicht.-Beschwerde zeit- und formge- 
rccht angemelvet und gerechtfertigt worden, so steht 
es dem Gerichte erster Instanz nicht zu, eine ein
zelne nicht formgerechte Rechtfertigungsschrift durch 
Verfügung zurückzuweisen.

Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 112 [n 3b]. Vgl. oben S. Dl.

Erk. (Z. II.) v. 16. Jan. 1873 e. Pfeffer & Gen. (13. II. Cr.).
Pf. u. Gen. hatten gegen das sie verurtheilende Erkenntniß zweiter 

Instanz rechtzeitig die NB. zu Protokoll angenieldet und ebenso recht- 
zeltig und sormgerecht gerechtfertigt, zugleich aber eine fernere uu- 
legalisirte Rechtfertigungsschrift zu Protokoll eingereicht. DaS KG. 
sprach die Zurückweisung dieser letzter« Schrift durch Verfügung aus, 
und reichte dann die Akten dem Kgl. OTr. zur Entscheidung über die 
im Uebrigen zeit- und sormgerecht angebrachte NB. ein.

Das OTr. wies diese NB. zurück, indem es erwog:
„die bei Gelegenheit der protokollarischen Aufnahme der 
Rechtfertigung der NB. dem vrotokollirenden Beamten über
gebene sog. Beschwerdeschrift kann, weil sie nicht vorschriflS- 
mäßig legalrsirt ist, keine Berücksichtigung finden; dieserhalb 
sind die Angeklagten durch die Verfügung, durch welche daS 
KG. diese Schrift wegen mangelnder Legalisation zurück
gewiesen habe, materiell nicht beschwert, wenn auch anzn- 
erkennen ist, daß nach gesetzlich erfolgter Einlegung der 
NB. nicht mehr das KG., sondern nur das OTr. über die
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einzelnen auf die NB. sich beziehenden Prozedurakte zu be- 
finben hatte".

Autr. d. GStA.: gleicht. [14.—3 ]

Thatsache, erdichtete. - Dolus.
Im Falle eines Behauptens etc. erdichteter 

etc. Thatsachen zum Zweck der Verächtlich
machung genügt als Dolus nicht der Mangel der 
Ueberzeugung von der Wahrheit jener Thatsachen.

LlGL. § 131 [n. 13], 187 |n. 2]'.
Erk. (Z.) v. 17. Jan. 1873 c. Fromm (OAG. II., 6).

Zurückweisung der NB. der Kronanwaltschaft. Gründe:
Ein Verstoß gegen die §§ 131 und 187 StGB.'s, 

worauf Implorant die gedachten negativen Feststellungen 
zurückführen will, ist nicht erfindlich und es kann insbe
sondere das in diesen Gesetzesstellen zur Voraussetzung des 
Thatbestandes genommene Wissen nicht in dem Sinne 
eines bloßen Ätangels der Ueberzeugung von der Wahrheit 
der betreffenden Thatsachen verstanden werden.

Alitr. d. GSl'A.: gleicht- [64.—6.]

Hausfriedensbruch. - Dienstlokal. - Antrag. - Berech
tigung.

1. Ein im Dienstlokale eines selbstständig fun- 
girenden Beamten verübter Hausfriedensbruch kann 
auf den Antrag jenes Beamten verfolgt werden.

2. Die Öffentlichkeit eines Gerichts-Sitzungs
lokals schließt es nicht aus, daö Verweilen in dem
selben nach einem ergangenen amtlichen Verbote für 
ein widerrechtliches zu erachten; das gilt auch von 
einem dorthin vorgeladenen Zeugen.

3. Als ein zum öffentlichen Dienst bestimmter 
„abgeschlossener Raum" ist jeder baulich be
grenzte Raum anzusehen.



StGB. § 123 [n. 23. 6a. 6b. 10].
Erk. (Z. I.) v. 17. Jan. 1873 c. Harder (791. i. Cr. v. 1872).

H. war, weil er das Sitzungszimmer des Polizeirichters zu 
St., nachdem er in demselben ohne Befugniß verweilt, bezw. sein Ler
weilen darin ein unbefugtes geworden, auf die (wiederholte) Auffor
derung des fnngirenden Richters nicht verlassen hatte", — and § 123 
StGB, verurtheilt worden. Seine NB. rügte, daß der Antrag auf 
Strafverfolgung nicht von dem betr. Kreisgerichte, sondern nur von 
dem gedachten Polizeirichter ausgegangen sei. Außerdem hielt er den 
§ 123 nicht für anwendbar, weil das öffentliche Gerichtslokal nicht einen 
„abgeschlossmen Raum re." im Sinne des cit. § darstelle, und das 
für ihn im vorliegenden Falle umsoweniger, als er zur Ablegung 
eines Zeugnisses vorgeladen gewesen sei. — Zurückweisung. Gründe:

11.] Nach der thatsächlichen Feststellung ist der gerügte 
Hausfriedensbruch in dem Sitzungszimmer des Kreisrichters 
H. als Polizeirichter verübt und dieser selbstständig fungi- 
rende Beamte unbedenklich als der zum Strafantrage Be
rechtigte anzusehen.

[2.] Die Thatsache, daß Angeklagter zu der Sitzung, 
in welcher sich der, der Anklage zum Grunde liegende Vor
fall ereignete, als Zeuge geladen war, — kann die Anwen
dung des § 123 cit. nicht ausschließen. Die Begründung 
der Urtel der Vor-Instanzen ergießt: daß die That bei 
Publikation des Urtels verübt ist, also zu einer Zeit, zu 
welcher die Vernehmung beendigt war.

Aber auch während der Verhandlung selbst ist der als 
Zeuge Vorgeladene nicht berechtigt, die Aufforderung des 
Richters, sich zu entfernen, unbeachtet zu lassen.

[3.] Die fernere Behauptung: daß der für die öffent
lichen Sitzungen bestimmte Saal nicht als ein „abge
schlossener Raum, welcher zum öffentlicheu Dienst be
stimmt ist", angesehen werden könne, — ist verfehlt. Der 
Ausdruck „abgeschlossen" deutet nicht auf eine durch Regle
ment oder Verfügung bestimmte Ausschließung des Publi
kums hin; er bezieht sich vielmehr nur auf die bauliche 
Begrenzung und ist analog dem für Privatgrnndstücke int 
1. Satze gebrauchten Ausdrucke „befriedetes Besitzthum".



Für ein reglementarisch angeordneteS Verbot des Zutritts 
würde der Ausdruck „abgeschlossener Raum" ein unzutref
fender sein. Derselbe bildet nicht den Gegensatz zu den 
öffentlichen Räumen, sondern zu den offenen, nicht befrie
deten Räumen und nimmt nur letztere von der Strafan
drohung aus.

[2.] Die Öffentlichkeit der gerichtlichen Verhandlungen 
gewährt auch nicht ein unbedingtes Recht, im Sitzungssaals 
zu verweilen; vielmehr können Personen, welche in öffent
licher Sitzung Störung verursachen, nach § 180 der Vdn. 
v. 3. Jan. 1843 entfernt werden. Aus der Thatsache: 
daß im § 180 cit. den Gerichten besondere Befugnisse bei
gelegt sind, um eingetretene Störungen sofort zu beseitigen 
und nach Befinden zu ahnden, ■— kann nicht gefolgert wer
den, daß die Störer von den allgemeinen Strafgesetzen aus
geschlossen bleiben sollen.

[40.-6.]

Urkunde. - Vernichtung. - Nachtheil.
Zum Thatbestände der „Vernichtung einer 

fremden Urkunde“ bedarf es nicht des Eintritts 
des für einen Andern beabsichtigten Nachtheils.

Dieser Nachtheil braucht kein materieller 
(vermögensrechllicher) zu sein; es genügt die 
Erschwerung einer Klagbegründung durch Ent
ziehung eines Beweismittels, ohne Rücksicht dar
auf, inwiefern der betr. Anspruch ein in Wahr
heit begründeter war.

StGB. § 274 Nr. 1 [n. 7. 8],
Erk. (Z.) v. 17. Jan. 1873 e. Oppenheim (OAG. II., 140 v. 1872).

[1.] Zunächst erscheint unrichtig, daß die Vorschrift 
[des § 274 Nr. 1 des StGB.'s^ zu ihrem Thatbestände 
einen durch die Unterdrückung rc. einer Urkunde für einen 
Anderen bereits eingetretenen Nachtheil voraussetze; viel
mehr unterscheidet sich dieselbe von dem korrespondirenden



§ 243 Nr. 8 deS Pr. StGB.'S verb. „zum Nachtheil eines 
Andern" gerade dadurch, daß schon die Absicht zu beschädi
gen auch ohne eingetretenen Erfolg ausreicht.

[2.J Was sodann die Beschaffenheit dieses Nachtheils 
Betrifft, so wird die ausgestellte Beschränkung, daß derselbe 
ein materieller d. h. vermögensrechtlicher sein müsse, schon 
nach dem Wortlaut, dessen weitergehende gegensätzliche Be
deutung auch in dem an anderen Stellen des Gesetzes (ver
gleiche §§ 263. 268. 272 und 273) ausdrücklich erforderten 
„Vermvgensvorlheil" hervortritt, ansgeschlossen.

Wenn nun auch nach der vom Berufungsgericht bei
behaltenen erstrichterlichen Feststellung die in dem fraglichen 
Schuldschein einbekannte Schuld zufolge irriger Berechnung 
in Wirklichkeit nur in geringerem Betrage existirte, so war 
doch der Gläubiger rechtlich nicht behindert, durch Einkla
gung des ganzen Betrages den Ausspruch des zur Entschei
dung über Civilrechtsansprüche berufenen Civilrichters über 
den wirklichen Umfang des ursprünglichen Rechtsverhält
nisses herbeiznführen und dem Angeklagten zu überlassen, 
seine Einwendungen dagegen gerichtlich geltend zu machen. 
In der Erschwerung dieser Möglichkeit der Klagebegründung 
und Beweisführung durch Borenthaltung des alten und 
Ausfertigung eines neuen Scheins, unter dem Vorgeben, 
dieses sei der alte, ist daher mit Recht der beabsichtigte 
Nachtheil für den Gläubiger gefunden worden.

Anir. d. GSlA.: gleicht. [68.-6.]

Zoll-Hinterziehung. - Einfuhr. - Verzollung. - Betrug.
1. Wenn zwei Personen gemeinschaftlich durch 

falsche Vorspiegelungen es herbeisühren, daß von einer 
— durch eine von beiden eingeführten — Waare ein 
geringerer als der tarifmäßige .Zoll erhoben wird, 
so sind beide als Mitthäter der Hinterziehung zu 
bestrafen.



2. Der Begriff der „Zoll-Defraudation" um
faßt auch solche Fälle, welche durch absichtliche Täu
schung des Zollbeamten verübt werden. Eine der
artige Täuschung darf daher nicht als ein mit der 
Zolldefraude ideell konkurrirender Betrug aufgefaßt 
und bestraft werden.

V.-Z»llges. v. 1. Juli 1869 § 135. 158.

Erk. <Z. V. I.) v. 17. Jan. 1873 c. Richter (921. i. Cr. v. 1872).

Ein Regulativ v. 28. Juni 1865 (und eine dazu ergangene In
struktion) bewilligen den Wcingrotzhändlern für fremde Weine, welche 
solche für eigene Rechnung mindestens zum Maße von 20 Oxhoft auf 
einmal einführen, einen Zoll-Nachlaß. Um diesen Zoll-Nachlaß in 
einem Falle zu erlangen, bei welchem die Voraussetzungen dessel
ben nicht zutrafen, hat der Kaufmann R. im Jahre 1870 17 
Pipen Spanischen Weines, welche für verschiedene Personen bestimmt 
waren, unter der Adresse der Wein-Großhandlung Kl. eiugesuhrt, 
und der letztere hat demnächst unter der fälschlichen Vorspiegelung: 
sie hätten jene Weine für eigene Rechnung bezogen, bei der Steuer- 
Behörde die Gewährung des Zoll Nachlasses von 20 pCt. nachgesucht 
und erlangt. Hierin sanden die Instanzgerichte eine von Kl. und R. 
gemeinschaftlich verübte Zoll-Defraudation und einen mit der letz
teren ideell tonfurrirenben Betrug, und brachten deshalb auf Grund 
des § 158 des V.-Zollges.'ö die Strafen beider zur Anwendung.

Die NB. des R. rügte Gesetzesverletzung in zweifacher Be
ziehung:

1) nach § 13 des V. »Zollges.'S sei Kl. als Adressat des per 
Eisenbahnzug eingeführten Weines zur Erlegung deS Zolles verpflichtet 
gewesen; demzufolge könne auch nur dieser sich der Desraude schuldig 
gemacht haben;

2) der Thatbestand des Betrugs könne nicht (ideell) mit dem der 
Zolldefraudalion zusammentreffen, weil jede Zolldefraude mit Noth
wendigkeit zugleich einen Betrug gegen den Zollfiskus darstelle.

Das OTr. hat den ersten Angriff für verfehlt, den zweiten aber 
für begründet erachtet, demgemäß das angefochtene Erkenntniß zum 
Theil vernichtet und von der Anklage des Betrugs freigesprochen. 
Es führt zunächst

szu l.J aus, daß nach der instanzrichterlichen Feststellung, die 
falschen Vorspiegelungen, welche die unbegründete Gewährung des 
Zollnachlasses herbeigeführt hätten, durch beide Angeklagte gemeinschast- 
)ich verübt, und daß sie deshalb als Mitthäter der begangenen Hinter-



ziehung anzusehcn seien: hierin liegt kein Recht-irrihnm. — Sodann 
heißt es

[ju 2.] Allerdings umfaßt der § 158 des V.-Zollges.'S, 
indem er ausnahmslos bestimmt, daß, wenn mit einer 
Kontrebande oder Defraudation andere strafbare Handlun
gen zusammentreffen, die für erstere bestimmte Strafe zu
gleich mit der für letztere vorgeschriebenen zur Anwendung kom
men soll, — ebensowohl den Fall der idealen, wie der realen 
Konkurrenz, und auch darin kann dem Imploranten nicht 
beigetreten werden, daß jede Zolldefraudation immer zugleich 
als eine betrügerische Handlung gegen den FiskuS anzu
sehen sei. Allein der § 158 kann, wie auch das Kgl. OTr. 
bereits wiederholt bezüglich des im Wesentlichen gleichlau
lautenden § 23 deS frühern ZStGes.'s v. 23. Ian. 1838 
angenommen hat (V. I. v. 27. Febr. 1863, V. I. v. 1. Mai 
1863: RdOTr. 3. S. 315 u. 414), nicht dahin ausgelegt 
werden, daß eine Zolldefraudation blos deshalb, weil dabei 
durch Vorbringen falscher oder durch Entstellung oder Unter
drückung wahrer Thatsachen ein Irrthum der Zollbeamten 
oder der Zollbehörde erregt ist, auch noch besonders mit der 
Strafe des Betruges zu ahnden sei. Die Zolldefraudation 
wird im § 135 deS V.-Zollges.'S generell als das Unter
nehmen, die Ein- oder Äusgangsabgaben zu hinterziehen, 

definirt. Diese Begriffsbestimmung umfaßt sowohl die Fälle, 
in denen die Hinterziehung durch eine vorsätzliche Täuschung 
der Zollbehörde erfolgt, in denen also zugleich der That
bestand deS gemeinen Betruges enthalten ist, als auch die
jenigen, in denen eine solche Absicht dem Uebertreter nicht 
nachweisbar ist. Fälle der ersteren Art sind im § 136, 
welcher einzelne Arten der Defraude speziell hervorhebt, 
unter Nr. 1 e., und im § 144, welcher die unzweifelhaft 
betrügerische Handlungen erheblicher Art betreffenden Fälle 
der qualifizirten Defraude aufzählt, besonders anfgeführt. 
Alle diese Fälle sind in dem allgemeinen Begriffe der De
fraude enthalten. Wenn daher im § 158 von dem Zu
sammentreffen einer Defraudation mit anderen strafbaren

Rkchtsprrch. d. Ä. v.'Tr. »c. XIV. 5



Handlungen die Rede ist, so sind unter den Begriff der 
Defraudation auch die den Thatbestand des Betruges mit 
enthaltenden, auf einer absichtlichen Täuschung der Zoll
behörde beruhenden Fälle zu subsumiren und eS können 
deshalb unter den konkurrirenden strafbaren Handlungen nur 
solche verstanden sein, welche zu dem gesetzlichen Thatbe
stände der Defraude hinzntreten und nicht schon als in dem
selben enthalten vom Gesetzgeber gedacht worden sind.

Solche - Handlungen sind aber Seitens der Instanz
richter gegen den Imploranten nicht festgestellt; dieselben 
haben lediglich in der mittelst JrrthumSerregung durch Vor
spiegelung falscher Thatsachen bewirkten Hinterziehung der 
Zollabgabe zugleich den Thatbestand des Betruges gefunden. 
Auf diesen Fall findet der § 158 des V.-ZGes.'S keine 
Anwendung.

Antr. d. GStA.: gleicht. [43.-8.]

I Gewerbesleuergesetz. - Bandcs-Gewerbe-Ordnnng.
2. Nichtigkeitsverfabren. - Vernichtung von Amtswegen. 
3. Gewerbesteuervergehen. - Gerichtliches Verfahren.

1. Die Landes-Gewerbesteuergesetze sind 
durch die Bund.-Gew.-Ordnung nicht abgeändert 
worden; es bedarf daher auch jetzt noch zum 
Gewerbebetriebe im Umherziehen eines Gewerbe
scheins nach Massgabe des 
Haris..Rcgnlat. v. 28. Apr. 1824 § 5. 7. — B.-Gew-Ordn. v. 21. 
Juni 1869 § 5. Vgl. RdOTr. 11. S. 506; 12. S. 389. 481.590.

2. Wird ein Erkenntniss zum Nachtheil des 
Angeklagten vernichtet, so muss der Nichtigkeits- 
Richter die Vernichtung des vorhergegangenen 
Verfahrens von Amtswegen aussprechen, wenn 
dasselbe an einer Nichtigkeit der im § 390 Nr. 1. 2 
der StPO, bezeichneten Art leidet.

StPO. § 398.
3. Das gerichtliche Verfahren wegen eines



Gewerbesteuervergehens bleibt so lange ausge
schlossen , so lange nicht das vorgeschriebene 
Administrativverfahren erledigt ist.
Gew.-Steuer-Ges. v. 30. Mai 1820 § 42a; Hans-Regulat. v. 28. 
Apr. 1824 § 32 Abs. 3; StPO. § 67 Nr. 1. 89. 379; Bgl. RdOTr. 
3. S. 23; 7. S. 47; 9. S. 636; 11. S. 321; 12. S- 484; Oppen- 

hofs'S Strafverf. Art. 136 n 39.

Erk. (V.) v. 17. Jan. 1873 e. Rode (OAG. II., 115 v. 1872;.
Gegen R. war die gerichtliche Strafverfolgung (ohne vorgängige 

Erledigung des vorschriftsmäßigen Administrativverfahrens) angehoben 
worden, weil er in Preußen umherziehend ein Gewerbe ohne den er
forderlichen Gewerbeschein betrieben habe. Die Strafkammer hatte 
ihn aber freigesprochen, weil er in Hamburg ein stehende« Gewerbe 
als Kleinhändler betreibe, und daher nach §§44 und 55 der B.-Gew.- 
Ordn. v. 21. Juni 1869 zum Aufkauf von Waaren für sein gedachtes 
Gewerbe auch außerhalb des OrtS seiner gewerblichen Niederlaffung 
ohne Gewerbeschein befugt sei.

[1.] Auf die NB. des St.-Anw/s hat daS OAG. dieses Erkennt
niß unter Hinweisung auf § 5 der cit. Gew.-Ordn. und auf die Erkk. 
v. 12. Okt. 1870, 12. Juli 1871 und 17. Nov. 1871 fRdOTr. 11. 
S. 506; 12. S. 389. 590J aus dem oben unter Nr. 1 hervorgeho
benen Grunde vernichtet, und dabei namentlich hervorgehoben, daß 
die von der Strafkammer in Bezug genommene ministerielle Anwei
sung zur Cirk.-Berf. v. 4. Sept. 1869 (BMBl. S. 202) Nr. 17 
keineswegs das Erforderniß des Gewerbescheins für durch den polizei
lichen Legitimationsschein der Gew.-Ordn. absorbirt erachte, sondern 
nur zur Vereinfachung Anordnung treffe, daß der Gewerbeschein durch 
einen Vermerk auf dem Legitimationsschein ertheilt werden könne (Nr. 
18 1. c.; Cirk.-Erl. v. 24. Nov. 1869: VMBl. S. 285).

Sodann ist auch das ganze dem Erkenntnisse vorhergegangene 
gerichtliche Verfahren vernichtet und „die Eröffnung des gerichtlichen 
Hauptverfahrens zur Zeit ab gelehnt" worden. Gründe:

[2.] Da die Vernichtung auf Grund gerügter Ver
letzung von Gesetzen nach der StPO. § 389 Nr. 1 erfolgt, 
so würde, sofern eö nicht auf weitere thatsächliche Ermit
telungen ankommt, in der Sache selbst zu erkennen sein. 
Es wird aber durch § 398 Abs. 2 1. c. sofern die Ver
nichtung zum Nachtheile des Angeklagten eintritt, insofern 
eine Ausnahme von der Regel des § 396 Abs. 1 statuirt, 
als der Richter dritter Instanz, wenn er befindet, daß das



dem zu vernichtenden Erkenntnisse voraufgegangene Verfah
ren an einer Nichtigkeit der im § 390 Nr. 1 und 2 be
zeichneten Art leidet, die Vernichtung auf solches mangel
hafte Verfahren, auch ohne darauf gerichtete Nichtigkeitsrüge, 
von AmtSwegen auSdehnen soll. Dieser Fall liegt hier vor.

[3.] Die Grenzen der den ordentlichen Gerichten über
haupt zustehenden Gerichtsbarkeit sind von Anfang an in
sofern überschritten, als das Kgl. Amtsgericht zu M. die 
Eröffnung deS Hauptverfahrens auf die dort vom Kgl. 
PA., ohne vorgängiges Administrativverfahren, eingereichte 
Anklage nach der StPO. § 89 und 67 Nr. 1 hätte ab
lehnen und die Strafkammer deö Kgl. Obergerichts diesen 
Mangel nach der StPO. § 379 von Amtswegen hätte be
rücksichtigen müssen. Denn nach dem Gew.-St.-Ges. v. 
30. Mai 1820 § 42a und der darauf hinweisenden Be
stimmung im § 32 Abs. 3 des Regulativs v. 28. April 
1824 soll die Untersuchung und Bestrafung der Gewerbe
steuervergehen nicht unmittelbar an die ordentlichen Gerichte 
gelangen, sondern zuvörderst zur Kompetenz der Steuer- 
Behörden gehören, vorbehältlich des dem Angeschuldigten 
nach § 93b der Steuer-Ordn. v. 8. Februar 1819 ver
statteten Antrags auf gerichtliche Untersuchung und Ent
scheidung. Demnach wird das Königliche Amtsgericht I zu 
M. die bei demselben unmittelbar eingegangene Denuntia- 
tion wiederum dem Kgl. PA. zur Verfügung zu stellen 
haben, um dieselbe in Uebereinstimmung mit den allgemeinen 
Verfügungen des Kgl. Iust.-Ministers v. 18. Nov. 1867 
und 1. Februar 1869 (JMBl. 1867 S. 407 und 1869 
S. 28) an die beikommende Steuerbehörde gelangen zu lassen.

Antr. d. GStA.: gleichl. [62.-6.]

1. üuzQchtige Handlung. - Oeffentlicbes Aergerniss.
2. Privatklage. - Unzulässigerklärung. - Staatsan

walt. - Rechtsmittel.
1. Eine unzüchtige Handlung ist nur dann



strafbar, wenn durch sie selbst öffentlich ein 
Aergerniss gegeben wird; dazu genügt die Ver
übung an einem öffentlichen Orte nicht, wenn sie 
nicht von Andern wahrgenommen wird, sollte 
sie auch später -bekannt geworden sein.

StGB. § 183 [n. 5].

2. Das Urtheil, durch welches die Unzu
lässigkeit einer erhobenen Privatklage ausge
sprochen ist, kann auch von der Staatsanwalt
schaft durch eine Nichtigkeits-Beschwerde ange
fochten werden [ind. entschieden].
StPO § 507.47.48.502.507. Vgl. unten Z. v. 7. Febr. 1873 c. Stubbe.

Erk. (V.) v. 17. Jan 1873 Grader c. Steenbock (OAG. II., 5).
Die G. hatte gegen St. Privaiklage wegen einer angeblichen Be

leidigung erhoben; das befaßte Amtsgericht nahm aber als erwiesen 
an, daß beide Parteien mit einander an einem öffentlichen dem Publi
kum zugänglichen Orte (dem Wartezimmer des Amtsgerichts) eine un
züchtige Handlung vorgenommen hätten; es sprach demzufolge durch 
Urtheil „die Unzulässigkeit der Privatklage" aus, indem es erwog: 
„daß durch jene Handlung öffentlich ein Aergerniß gegeben sei (StGB. 
§ 183), bedürfe keiner weitern Ausführung".

Gegen diese Entscheidung ergriff der Staatsanwalt die NB., 
weil eine an einem öffentlichen Orte verübte, dort von Niemand wahr
genommene unzüchtige Handlung nicht deshalb als „öffentlich ein 
Aergerniß gebend angesehen werden dürfe, weil sie später bekannt ge
worden sei".

Bei Beurtheilung dieser Sache kam es in Frage, ob dem Staats-' 
anwalt in einem Falle wie der vorliegende (vgl. StPO. § 507. 502) 
die NB. znstehe. Das OAG. hat diese Frage indirekt bejaht, indem 
eS das angefochtene Erkenntniß vernichtete und die Sache an da- 
Amtsgericht znrückverwies. Gründe:

Der Strafandrohung des § 183 des StGB.'S ver
fällt, wer durch eine unzüchtige Handlung öffent
lich ein Aergerniß giebt. Zu dem Begriffe des Ver
gehens gehören sonach in ungetrenntem und unzertrennlichem 
Zusammenhänge die Vornahme einer unzüchtigen Handlung 
und das dadurch entstandene öffentliche Aergerniß. DaS 
Aergerniß muß mit der unzüchtigen Handlung in unmittel-



barem Kausalnexus stehen; es genügt nicht zum Thatbestands 
deS Vergehens, daß durch nachgängigcs Bekanntwerden der 
unzüchtigen Handlung — wenn sie als solche nicht wahr
genommen wurde — das allgemeine Sittlichkeitsgefühl ver
letzt, daß hierdurch ein Aergerniß gegeben wird. Denn 
die spätere Miltheilung und das Bekanntwerden der uner
laubten That ist nicht die Handlung, welche das Sittlich
keitsgefühl verletzte, sondern eine andere von jener ganz 
verschiedene Handlung, welche deshalb in dieser Beziehung 
nicht unter den § 183 fällt. Es ist sodann rechtsirrthüm- 
lich, wenn, wie eö scheint, vom Amtsgerichte angenommen 
wird, daß wenn in einem zum öffentlichen Dienste bestimm
ten Lokale, ohne daß jemand es bei der Vornahme der 
Handlung bemerkt, eine unzüchtige Handlung geschieht, hier
durch für sich ein öffentliches Aergerniß gegeben werde. 
Wo die unzüchtige Handlung verübt wurde, ob in einem 
öffentlichen Raume oder auf Privateigenthum, ist, wenn nur 
durch die That ein öffentliches Aergerniß gegeben wurde, 
gleichgiltig; während eine nicht von Andern wahrgenommene 
Handlung solcher Art nicht unter daS Gesetz fällt, auch 
wenn sie an einem jedermann oder doch einer Mehrheit 
von Personen frei zugänglichen Orte geschah.

Antr. d. GStA.: gleich!. [63.—6.]

Disciplinarsache. - Appellation. - Ober-Staats-Anwalt.
In Disciplinar-Sachkn kann auf die einseitige 

Berufung der Staatsanwaltschaft das angefochtene 
Erkenntniß nicht zum Vortheil des Angeschuldigten 
abgeändert werden. Ebensowenig kann sich der letztere 
nach dem Fristenablauf dem Rechtsmittel der Staats
anwaltschaft anschließen.
Ges. vom 21. Juli 1852 § 74; Ges. vom 7. Mai 1851 § 36. Sic.: 
Erk. I. Eiv.-Sen. v. 26. Febr. 1855 (214); Erk. I. Eiv.-Sen. v. 
15. Dez. 1859 (242: Entsch. 42. 2. S. 132); Erk I. Eiv.-Sen. v. 
16. Nov. 1863 (332); id. v. 6. März 1865 (398); NdOTr. 8. S. 276. 
Erk. I. Eiv.-Sen. v. 20. Jan. 1873 c. Rechtsanw. I. (80.

D. v. 1872).
Anir. d. GSlA.: entg. [—3.]



Schlachtsteuerdefraude. - Mitthäter. - Dolus.
Derjenige, welcher sich an der Schlachtung 

eines unversteuerten Stückes Vieh als Mitthäter be- 
theiligt, verwirkt die Strafe der Steuerdefraude, selbst 
wenn er von der Nichtversteuerung keine Kennt
niß hatte.

M.- u. Schl.-Steuerges. v. 30. Mai 1820 § 11. 15.

Erk. (83. I.) v. 22. Jan. 1873 c. Gohritz (840. I. Cr.).
Der Fleischergeselle M. hatte in die schlachtsteuerpflichtige Stadt 

L. eine dem Fleischermeister Gl. gehörige lebende Kuh eingebracht, sie 
wahrheitswidrig als „ein Kalb^ versteuert, und dann unter Mitwir
kung des Fleischergesellen G. ausgeschlachtet. Der erste Richter be
strafte sowohl den G. als den M., das AG. sprach dagegen den G. 
frei, weil nicht erwiesen sei, daß er sich an der unrichtigen Dekla
ration der Kuh als eines Kalbes betheiligt, oder daß er von jener un
richtigen Deklaration Kenntniß gehabt habe. Auf die NB. der Pr.- 
Steuer-Direklion erfolgte Vernichtung dieses Erkenntnisses und 
Zurückverweisung der Sache in die zweite Instanz. Gründe:

Es ist [im Erkenntnisse des AG.'sj angenommen wor
den, daß der Angeklagte G. in erster Instanz seine „Be
theiligung" bei der Schlachtung der Kuh eingeräumt hat. 
Diese Ausdrucksweise läßt jedoch nicht erkennen, ob der Jm- 
plorat G. die Ausschlachtung gemeinschaftlich mit dem An
geklagten M. ausgeführt hat, und daher nach § 47 des 
StGB.'s als Mitthäter anzusehen ist, oder ob er nur als 
Gehilfe im Sinne des § 49 1. c. betrachtet worden. Im 
ersteren Falle würde er ganz füglich nach den §§ 8. 11. 15 
des Mahl- und Schlachtsteuer-Gesetzes vom 30. Mai 1820 
als Defraudant zu bestrafen sein, weil die Ausschlachtung 
eines unversteuerten Stück Biehs die vom Gesetz bedrohte 
Defraudation vollendet, und hierzu eine darauf gerichtete 
Absicht nicht erforderlich ist, vielmehr eS genügt, daß die 
bezügliche Handlung deS Ausschlachtens mit Bewußtsein 
erfolgt, und an und für sich betrachtet, objektiv, den nöthi
gen Thatbestand einer Schlachtung unter Nichtbeobachtung 
der gesetzlichen Vorschriften darstellt.

Antr. d. GStA.: eutg. [20.—8.]



Preßerzeugniß. - Beschlagnahme. - Jnteressirter. - Gehör.
In dem auf Vernichtung eines Preßerzeugnisses 

strafbaren Inhalts abzielenden Verfahren kann nur 
Derjenige, bei welchem die Beschlagnahme erfolgt ist, 
nicht ein Dritter bei der Sache Jnteressirter — 
z. B. der Verleger — Gehör verlangen und Rechts
mittel einlegen.

Preßges. v. 12. Mai 1851 § 50. Dgl. NdOTr. 2. S. 100.

Bcschl. (I) v. 22. Jan. 1873 c. L. (19. B. II. Cr.).
Die Exemplare einer Nummer der - Zeitung" waren, weil sie 

Beleidigungen des Reichskanzlers rc enthalte", theils in der (vom Ver
leger L. bezahlten) Haupt-Expedition (der Mischen Buchhandlung) 
theils auf der Post mit Beschlag belegt worden. Da aber die Straf
verfolgung einer Person in Ermangelung eines Strafantrags des Ver
letzten unstatthaft war, so ward daö Verfahren auf Vernichtung der 
gedachten Exemplare in Gemäßheit des § 50 Abs. 3 des Preßges.'S 
eingeleitet und die Vernichtung ausgesprochen, nachdem der Inhaber 
der M-'schen Buchhandlung und die Kgl. Postanstalt als Beschlag
nahme-Interessenten zur Sitzung vorgeladen worden waren. Gegen 
die gedachte Entscheidung ergriff der (nicht zugezogene) L. in seiner 
Eigenschaft als Verleger der Zeitung die Appellation, ward aber vom 
AG. zurückgewiesen, weil der eil. § 50 nur demjenigen, bei welchem 
die Beschlagnahme erfolgt sei, nicht dritten Personen das Recht gewähre, 
Gehör zu verlangen und als Partei aufzutreten. — Beschwerde an 
daS OTr. — Zurückweisung. Gründe:

Der letzte Absatz des § 50 des Preßgesetzes vom 12. 
Mai 1851 bestimmt ausdrücklich nur, daß diejenigen Per
sonen,

„bei welchen die Beschlagnahme erfolgt ist, zur 
Sitzung vorgeladen, und auf ihr Verlangen gehört werden 
müssen".

Der entscheidende Wortlaut dieser gesetzlichen Vorschrift 
ist deutlich, und läßt keine andere Auslegung zu, als daß 
ausschließlich diejenigen Personen gemeint sind, gegen welche 
thatsächlich die Beschlagnahme der betreffenden Druck
schrift ausgeführt worden ist. Nach den §§ 41. 42 des 
StGB.'s ist auch nicht einmal diese Zuziehung erforderlich. 
Ob es für den Gesetzgeber nahe gelegen haben mag, auch



denjenigen Personen das rechtliche Gehör nicht zu versagen, 
welche bei der erfolgten Beschlagnahme aus irgend einem 
Grunde vermögensrechtlich interessirt sind, ist nicht zu unter
suchen. So wie die Gesetzgebung jetzt besteht, ist L. durch 
die angefochtene Verfügung des Kgl. Kammergerichts mit 
Recht zurückgewiesen worden, zur Appellation gegen das 
Erkenntniß des Kgl. Stadtgerichts zu Berlin v. 20. Sept. 
1872 verstattet zu werden.

Antr. d. GStA.: gleicht. [20.—8.]

Arrestbruch. - Snbhastation. - Zuschlag. - Dolus.
1. Die zum Zweck der Snbhastation bewirkte 

Beschlagnahme eines Grundstücks wird durch den dem 
Meistbietenden ertheilten Zuschlag noch nicht beendigt; 
auch später noch können Jnventarienstücke der Be
schlagnahme entzogen werden [so lange das Grund
stück dem Adjudikatar noch nicht übergeben tfl].

2. Der Thatbestand des Arrestbruchs ist durch 
einen für den Exekution suchenden Gläubiger ent
standenen Nachcheil nicht bedingt.

StGB. § 137 [n. 22. 39].

Erk. (Z. I.) v. 22. Jan. 1873 e. v. Malczewski (905. i. Cr. v. 
1872).

Nachdem das Gut des v. M. im Wege der Zwangsvollstreckung 
zur nothwendigen Snbhastation gestellt, der vorschriftsmäßige Vermerk 
im Hypothekenbuche gemacht und solches dem v. M. bekannt gemacht 
worden war, fand am 14. Sept, der BietnngStermin statt, in welchem 
H. E. Meistbietender blieb; am 16. ej. wurde dem letztern der Zu- 
schlagSbescheid publizirt. — Trotz alledem hat v. M. in der Zeit v. 
15. bis zum 19. Sept, eine Menge Jnventarienstücke, welche als Per- 
tinenzien des Guts mit diesem in Beschlag genommen waren, fort 
und nach einem andern Gute geschafft. Das ihn deshalb aus § 137 
StGB, verurteilende Erkenntniß focht er durch NB. an, .1) weil 
mit dem Zuschläge die Beschlagnahme ihr Ende erreicht habe, nach
dem 16. Sept, also ein Arrestbruch nicht mehr möglich gewesen, und 
2) weil durch seine Handlung den Gläubigern, zu deren Gunsten die



Beschlagnahme eingetreten war, ein Nachtheil nicht erwachsen \k. — 

Zurückweisung. Die Gründe führen
[1 ] zunächst auS, daß die eingeleitete Subhastation nach § 9 der 

Subh. Ordn. v. 15. März 1869 eine „Beschlagnahme" darstelle; und 
erwägen sodann, daß — nach den thatsächlichen (einen Rechtsirrthum 
nicht erkennbar machenden) Annahmen der Instanzrichter, — die Be
schlagnahme zur Zeit der That des v. M. noch sortgedauert habe. — 
Sodann heißt es weiter:

[2.] Ob durch die unter diesen Umständen jedenfalls 
eingetretene Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme den 
Gläubigern, zu deren Gunsten dieselbe eingetreten war, ein 
Nachtheil erwachsen konnte oder nicht, erscheint dabei als 
gleichgültig, weil ein solcher Nachtheil nicht zum Thatbe
stände des in den angezogenen §§ des Pr. und des D. 
StGB.'S vorgesehenen Vergehens gehört, die Strafbarkeit 
desselben vielmehr auf dem wissentlichen Zuwiderhandeln 
gegen die richterliche Anordnung beruht.

Antr. d. GStA.: gleicht. [28.-8.]

Real-Konkurrenz. - Todes-, Freiheitsstrafe. - Kumulation.
Im Falle einer Real-Konkurrenz sind die ver

wirkten Freiheitsstrafen neben der Todesstrafe zu 
erkennen.

StGB, g 74 [n. 22J. Vgl. RdOTr. 13. S. 291. 469.
Erk. (3. I.) v. 22. Jan. 1873 e. Trlitschler (92.1. Cr.).
Die Behauptung der NB., daß der Vorderrichter durch 

die Zuerkennung der Freiheitsstrafe fUr das Verbrechen der 
Körperverletzung mit tödtlichem Erfolge neben der für das 
selbstständige Verbrechen des Mordes ausgesprochenen Todes
strafe den § 74 deS StGB.'s verletzt habe, kann als be
gründet nicht anerkannt werden.

Die Bestimmung deS § 56 des Pr. StGB.'s:
gegen Denjenigen, welcher durch verschiedene selbstständige 
Handlungen mehrere Verbrechen oder Vergehen begangen 
hat, ist auf sämmtliche dadurch begründete Strafen vereinigt 
zu erkennen, —

ist zwar nicht ausdrücklich in daS D. StGB, ausgenommen


